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Wichtiges auf einen Blick

Servicezeiten:
Für eine persönliche Vorsprache in der Verwaltung bitten wir um vorherige Terminvereinbarung

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Folgende Mitarbeiter 昀nden Sie in der
Dienststelle Creuzburg:

Anschrift: M.-Praetorius-Platz 2
99831 Creuzburg
Gemeinschaftsvorsitzende
Frau Bärenklau, C. 036926 947-11
Sekretariat
Frau Moenke, S. 036926 947-11
info@vg-hainich-werratal.de
Ordnungsamt
Frau S. Habenicht 036926 947-50
Frau Rödiger, A. 036926 947-52
Herr Mile, R. 036926 947-53
ordnungsamt@vg-hainich-werratal.de
Finanzabteilung
Herr Senf, M. 036926 947-20
Frau Wagner, C. 036926 947-21
昀nanzen@vg-hainich-werratal.de
Kämmerei
Frau Sauerhering, H. 036926 947-22
Frau Rödiger, S.  036926 947-23
kaemmerei@vg-hainich-werratal.de
Kasse, Steuern
Herr Hunstock, R. 036926 947-25
Frau Eckardt, A.  036926 947-27
kasse@vg-hainich-werratal.de

Dienststelle Berka v.d. Hainich:

Anschrift: Am Schloss 6
99826 Berka vor dem Hainich
Gemeinschaftsvorsitzende
Frau Bärenklau, C.  036926 947-16
Hauptabteilung
Frau Höbel, A.  036926 947-14
Frau Bachmann, F. 036926 947-10
hauptabteilung@vg-hainich-werratal.de
Kindergärten
Frau Höbel, A.  036926 947-14
Frau Stötzer, J.  036926 947-17
kita@vg-hainich-werratal.de
Friedhofsverwaltung
Frau Gröber 036926 947-16
friedhof@vg-hainich-werratal.de
Personal
Frau Rödiger, I. 036926 947-13
personal@vg-hainich-werratal.de
Werratalbote
werratalbote@vg-hainich-werratal.de
Bauabteilung
Frau Reichardt, U.  036926 947-30
Herr Cron, C.   036926 947-32
Herr Schlittig, J. 036926 947-34
bauabteilung@vg-hainich-werratal.de
Liegenschaften
Herr Gröger, C.   036926 947-31
Frau Fiedler-Bimmermann, M.   036926 947-36
Herr Schlittig, J. 036926 947-34
liegenschaften@vg-hainich-werratal.de

Touristinformation Creuzburg / Museum Burg Creuzburg
„Auf der Creuzburg<  036926 98047
Frau Susanne Werkmeister, Frau Maria Eisenach
Ö昀nungszeiten: 
Apr. - Okt.: Dienstag - Samstag 12:00 - 17:00 Uhr
Sonntag  10:00 - 17:00 Uhr
Ferien Hessen/Thüringen
Dienstag - Sonntag   10:00 - 17.00 Uhr
Nov. - März: Donnerstag - Sonntag   12:00 - 16:00 Uhr

Touristinformation Mihla / Museum im Rathaus
tourismus@mihla.de
Frau Grit Scheler   036924 489830
Ö昀nungszeiten
Montag:  9.00 - 15.00 Uhr
Dienstag:  9.00 - 12.00 Uhr, 12.30 - 17.00 Uhr
Mittwoch:  9.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 - 12.00 Uhr, 12.30 - 16.00 Uhr
 Bitte in der Bibo melden!
Freitag:  9.00 - 14.00 Uhr
Samstag und Sonntag  geschlossen

Einwohnermeldeamt
Frau Spank, I. 036926 947-54
einwohnermeldeamt@vg-hainich-werratal.de
Dienststelle Creuzburg nur noch
mit vorheriger Online-Terminvereinbarung
Montag 09.00 -12.00 Uhr
Dienstag 09.00 -12.00 Uhr und 14.00 -17.00 Uhr

Das Standesamt be昀ndet sich auf der Creuzburg
Anschrift: „Auf der Creuzburg<, 99831 Creuzburg
Frau Statnik, C.  036926 947-18
Herr Weisheit, R.  036926-947-18
Frau Duschanek, A.   036926 947-18
Fax Standesamt  036926 947-19
standesamt@vg-hainich-werratal.de
Sprechzeiten: Das Standesamt ist montags geschlossen.
Wir bitten auch von Dienstag bis Freitag um vorherige telefo-
nische Voranmeldung unter 036926- 94718.

Kontaktbereichsbeamte
Herr Kaßner   036926 - 71701
Sprechzeit Creuzburg
Dienstag   16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag   10:00 - 12:00 Uhr
Frau Günther   036924 48935
Sprechzeit Mihla
Dienstag   16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag   10:00 - 12:00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeit
Polizeiinspektion Eisenach  03691 2610

Einwohnermeldeamt
Frau Spank, I. 036926 947-55
einwohnermeldeamt@vg-hainich-werratal.de
Dienststelle Berka v.d. Hainich nur noch
mit vorheriger Online-Terminvereinbarung
Donnerstag 09.00 -12.00 Uhr und 15.00 -18.00 Uhr
Freitag  09.00 -12.00 Uhr

Telefon: 036926 947-0

Fax: 036926 947-47

Internet: www.vg-hainich-werratal.de

Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal
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Amt Creuzburg OT Frankenroda
Ortsteilbürgermeisterin Erika Helbig  ...................036924 42152
Sprechzeit
Dienstag  ......................................................... 18.00 - 19.30 Uhr
Gemeinde Krauthausen
Bürgermeister Ralf Galus ...................................0160 99330153
Sprechzeit:
Dienstag .......................................................... 16.30 - 18.00 Uhr
Gemeinde Lauterbach
Bürgermeister Bernd Hasert  ..............................  0172 9566183
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung
Gemeinde Nazza
Bürgermeister Marcus Fischer  ...........................  0172 7559591
Sprechzeit:
Dienstag  ..........................................................17:30 - 18:30 Uhr

Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Betriebsführung durch EW Wasser GmbH
Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt
................................................... 03606 655-0 o. 03606 655-151
Bereitschaftsdienst / Havarietelefon:  .................  0175 9331736

Ohra Energie GmbH

Störungsannahme ERDGAS  ................................ 03622 6216

TEAG Thüringer Energie AG

Kundenservice  ................................................  03641 817-1111

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG

(im Auftrag der TEAG)
Störungsdienst Strom  ........................... 0800 686-1166 (24 h)

Ö昀nungszeiten und Telefonnummern ö昀entlicher 
Einrichtungen

Feuerwehr Mihla  ...............................................  036924 47171
........................................................................ Fax 036924 47172
E-Mail:  ...................................................... fw-mihla@t-online.de
Apotheke  ...........................................................  036924 42084
Montag - Freitag  ............................................ 08:00 - 18:30 Uhr
Samstag  ......................................................... 08:00 - 13:00 Uhr
Sparkasse  .............................................................  03691 6850
VR-Bank Ihre Heimatbank eG
Zweigstelle Mihla  ................................................ 03691 236-0
Bibliothek Mihla Frau Grit Scheler .....................  036924 47429
Dienstag  ...................................................... 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch ..................... Kindergärten/Schulen nach Anmeldung
Donnerstag  .................................................09:00 bis 16:00 Uhr
Museum im Rathaus und Tourist-Info Mihla   036924 489830
Montag  ........................................................09:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag ....................................................... 09:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch ......................................................09:00 bis 14:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 16:00 Uhr (bitte in der Bibliothek melden)
Freitag  .........................................................09:00 bis 14:00 Uhr
Bibliothek Nazza, Hauptstr. 37
dienstags  ........................................................ 15:00 - 18:00 Uhr
Heimatstube Nazza, Hauptstr. 37
gerade Woche  ................................dienstags 15:00 - 17:00 Uhr

Ärzte

Frau Dr. Sinn-Liebetrau  .................................... 036924 42105
Zahnärztin Frau Turschner  .............................. 036924 42373
Zahnärztin Frau Staegemann  ........................  036924 42322

Tierärzte

Kleintierpraxis Dr. med. vet. Schröder
Lauterbach  .......................................................... 036924 47830
Tierarztpraxis J. Andraczek
Mihla  .................................................................... 036924 42041

Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal

Notrufe

Polizeinotruf  ........................................................................110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  ...................... 03691 6983020
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst  ............ 03691 6983021
(Zentrale Leitstelle Wartburgkreis)  ........................................ 112
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalgeschäftsstelle Creuzburg  ................... 036926 71090
bei Havarien:

Wasser: Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal

Stedtfeld, Am Frankenstein 1, 99817 Eisenach

..............................................................036928 961-0

Fax  ...................................................036928 961-444

E-Mail: info@tavee.de

Bereitschaftsdienst /
Havarietelefon: ...................................  0170 7888027

Gas: Ohra Energie GmbH ..............................  03622 6216

Strom: TEN Thüringer Energienetze

Fäkalienabfuhr:  ..................................................... 036928 9610

Telefonnummern Arztpraxen/Apotheken

Frau Dr. med. S. Först, FÄ Allgemeinmedizin  ..... 036926 82513
Stiftungspraxis Creuzburg,
Hausarzt M. Schumann  ...................................  036926 724088
Zahnärztin Andrea Danz  ....................................  036926 82234
Zahnarzt Schuchert  ...........................................  036926 82700
Kloster-Apotheke  .................................................  036926 9570
Mo, Di, Do, Fr,  ...............................................  08:00 - 18:00 Uhr
Mi  ...................................................................  08:00 - 14:00 Uhr
Samstag  .................................................................geschlossen
Tierarztpraxis Dr. M. Apel, Creuzburg  ...............  036926 82272

Ö昀entliche Einrichtungen
Freiwillige Feuerwehr Creuzburg ........................  036926 99996
Email:  .................................... feuerwehr-creuzburg@t-online.de
Thüringer Forstamt Hainich-Werratal  ...............  036926 7100-0
Tourist Information  .............................................  036926 98047
Kindertagesstätte der JUH „Wichtelburg<  ........  036926 82455
Kindertagesstätte der JUH „Miniwichtel< ........... 036926 71780
Stadtbibliothek  ...................................................  036926 82361
Ö昀nungszeiten der Stadtbibliothek
Am Markt 3, Creuzburg
Dienstag  ......................................................... 10:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag  .....................................................14:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeister

Gemeinde Berka v. d. H.
Bürgermeister Christian Grimm
Sprechzeit
nach Vereinbarung  ...............................................0170 2915886
Gemeinde Bischofroda
Bürgermeister Markus Riesner
Sprechzeit:
jeden ersten und zweiten Dienstag im Monat   17.00 - 18.30 Uhr
bgm-bischofroda@t-online.de
Stadt Amt Creuzburg
Bürgermeister Rainer Lämmerhirt  ......................  036924 47428
Sprechzeit:  ..................................................... 16.00 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
dienstags in den geraden Wochen im Rathaus Mihla
dienstags in den ungeraden Wochen im Rathaus Creuzburg
Amt Creuzburg OT Creuzburg
Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz
Sprechzeit in Creuzburg, Rathaus  ................  16.30 - 18.00 Uhr
jeden Donnerstag
Amt Creuzburg OT Mihla
Ortsteilbürgermeister Toni Nickol
Sprechzeit: .......................................................16.00 - 17.00 Uhr
dienstags in den ungeraden Wochen im Rathaus Mihla
Amt Creuzburg OT Ebenshausen
Ortsteilbürgermeister Jan Werneburg  ................  0171 6877849
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Kirchliche Nachrichten

Evangelisches Pfarramt Creuzburg

mit den Kirchgemeinden Creuzburg, Ifta, Scherbda, 
Krauthausen, Pferdsdorf und Spichra

99831 Amt Creuzburg, Klosterstraße 12
Pastorin Breustedt
Telefon Pfarramt: 036926/ 82459 und
Nicolai-Tre昀punkt 036926/ 719940
99831 Ifta, Eisenacher Str. 9
Büro Ifta, Heike Schwanz
Telefon: 036926/ 723134

email: creuzburg@kirchenkreis-eisenach.de
ifta@kirchenkreis-eisenach.de
www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de
http://www.krauthausen-thueringen.de/kirchgemeinde.html

Regionalbüro Angela Köhler
99831 Amt Creuzburg, Klosterstr. 12
036926 899400

https://www.kirchenkreis-eisenach-nordregion.de/
Anna Fuchs-Mertens, Kantorin, 0176 295 302 32
Maria Mende, Diakonin 0176 804 765 15
Frank Beer, Organist und Chorleiter Ifta
Susanne Kley, Organistin Pferdsdorf und Spichra

Wir grüßen Sie mit dem Bibelwort für die neue Woche:
Gott erweist seine Liebe zu uns darin,
dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
(Röm 5, 8)

Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienste am 16. März

09.30 Pfarrhaus Pferdsdorf

10.30 Kirche Spichra

10.00 Kirche Ifta

Vorstellungsgottesdienst der Kon昀rmanden
Gottesdienst am 23. März

10.00 Pfarrhaus Ifta

Vom 21.-24. März sind die Kollegen unserer Region unter-
wegs mit den Kon昀rmanden. In dringenden Fällen wenden 
Sie sich bitte an das Regionalbüro oder die Superintenden-
tur Eisenach 03691203432.

Gemeindekirchenratssitzung
14. März 19.30 Pfarrhaus Ifta
25. März 19.00 Pfarrhaus Scherbda
26. März 19.00 Nicolaitre昀punkt Creuzburg
Kon昀rmandensamstag 8. Klasse
15. März 9.30 bis 13 Uhr im Pfarrhaus Ifta
Vorbereitung des Vorstellungsgottesdienstes

Gemeindenachmittag in Pferdsdorf
27. März 14.30 im Pfarrhaus

Michael-Praetorius-Chor Creuzburg
montags 19.30

Probe Blechbläser und Saxophone
montags 18 Uhr im Wechsel im Gemeindehaus Creuzburg

Probe Gesangverein Ifta
montags 20.00 Gaststätte „Roter Hirsch<

Probe Singkreis Madelungen - Krauthausen
donnerstags 19.30 im Pfarrhaus Madelungen

Christenlehre:
montags
15.45 Gemeindehaus Creuzburg
17.00 Pfarrhaus Scherbda
dienstags
16.00 Kinder-Kirchen-Club im Pfarrhaus Ifta

Erscheinungstermin 
für Werratal Bote Nr. 12/2025

Samstag, 29. März 2025

Diese Ausgabe beinhaltet die Vorschau auf Termine,
Veranstaltungen und Ereignisse für den Zeitraum

30. März - 5. April 2025

Redaktionsschluss für Werratal Bote Nr. 12

Freitag, 28. März 2025

LINUS WITTICH Medien KG

Bereitschaftsdienste

Ärztliche Versorgung rund um die Uhr
Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, ist Ihr behandelnder Arzt 
innerhalb seiner Sprechstundenzeiten für Sie da. Brauchen Sie 
außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten dringend einen 
Arzt, dann hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst nachts, an Wo-
chenenden und Feiertagen.
Wann ist der ärztliche Notdienst für Sie da?
Montag, Dienstag, Donnerstag  ......................18.00 - 07.00 Uhr
des Folgetages
Mittwoch, Freitag  ............................................13.00 - 07.00 Uhr
des Folgetages
Samstag und Sonntag *  ..................................07.00 - 07.00 Uhr
des Folgetages

* (sowie Brückentage und Feiertage
einschließlich Heiligabend und Silvester)

Wie erreiche ich den ärztlichen Notdienst?
Wenn Sie außerhalb der Sprechstundenzeiten dringend ärztliche 
Hilfe benötigen und z.B. nicht wissen, wo sich in Ihrer Nähe eine 
Notdienstzentrale be昀ndet, wählen Sie die 116 117.
Dort erhalten Sie in jedem Fall schnell und unkompliziert die 
Hilfe, die Sie brauchen.
Die Rufnummer funktioniert ohne Vorwahl und ist für Sie als 
Anrufer kostenfrei.

Ärztlicher Notdienst Tel. 116 117
Bitte halten Sie für den Anruf diese Informationen bereit:

• Name und Vorname

• Ort, Postleitzahl, Straße, Haus Nummer
(gegebenenfalls Vorder-/Hinterhaus, Etage)

• Telefonnummer für möglichen Rückruf

• Wer hat Beschwerden?

• Wie alt ist die Person?

• Was für Beschwerden liegen vor?
Wann rufe ich sofort die Notrufnummer 112?
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, z.B. bei:

• Akuten und schweren Störungen von Bewusstsein, Atmung 
und/oder Herz-Kreislauf

• schweren Verletzungen oder Blutungen‚ einsetzender oder 
stattgefundener Geburt

• Vergiftungen

• schweren psychischen Störungen, Suizid/drohender Suizid
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Der Nicolaitre昀punkt ist geö昀net.
montags und dienstags 
von 10-12 und 14 -17 Uhr
mittwochs und freitags von 10.00 - 12.00
Weitere Ö昀nungszeiten je nach zeitlichen Mög-
lichkeiten unserer Mitarbeiterinnen. Wenn Sie im 
Tre昀punkt mitarbeiten möchten wenden Sie sich 
bitte an Pastorin Breustedt.
Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Kirchgeld
Das Kirchgeld können Sie in bar entrichten:

Ifta Donnerstag 14-18 Uhr im Pfarrhaus

Creuzburg Donnerstag 8-12 Uhr im Pfarrhaus

Freitag 10-12 Uhr im Nicolaitre昀punkt
Scherbda bei Rosi Cron nach Verabredung

Krauthausen bei Angela Köhler nach Vereinbarung

Pferdsdorf bei Annemarie Först nach Verabredung

Spichra bei Susanne Kley nach Verabredung
oder auf unsere Konten überweisen:

Kirchgemeinde Spichra
IBAN DE98 520 604 10 0008002584 BIC GENODEF1EK1

Kontoumstellung
auf das Konto der Kassengemeinschaft
Bitte ändern Sie Ihre Daueraufträge auf folgende Kontonummern 
mit der Rechtsträgernummer (RT) für Ihre Kirchgemeinde:

Kontoinhaber: Kreiskirchenamt Eisenach
IBAN: DE14 8405 5050 0012 0317 47
BIC:HELADEF1WAK

Bitte geben Sie immer Ort und Rechtsträgernummer an:

Kirchgemeinde Creuzburg
RT 2507 Creuzburg

Kirchgemeinde Scherbda
RT 2551 Scherbda

Kirchgemeinde Ifta
RT 2531 Ifta

Kirchgemeinde Pferdsdorf
RT 2547 Pferdsdorf

Kirchgemeinde Krauthausen
RT 2534 Krauthausen

Ab Spenden von 150,00 Euro erhalten Sie vom Kreiskirchenamt 
eine Spendenquittung. Für alle Spenden darunter gilt Ihr Konto-
auszug als Nachweis beim Finanzamt. Wünschen Sie trotzdem 
eine Spendenquittung wenden Sie sich bitte an das Pfarramt.

Es grüßen Sie herzlich Ihre Gemeindekirchenräte,
Anna Fuchs-Mertens, Maria Mende, Heike Schwanz,
Angela Köhler und Susanne-Maria Breustedt.

1. Donnerstag im Monat
Bastelnachmittag im Pfarrhaus Ifta

GEDENKEN an das KRIEGSENDE vor 80 JAHREN
und die ZERSTÖRUNG CREUZBURGS

Dienstag 1. April 2025
18 Uhr Nicolaikirche Creuzburg

Friedensgebet mit Landesbischof Friedrich Kramer

19 Uhr Saal Klostergarten
Informationen Podiumsgespräch Imbiss

Die Stadt Amt Creuzburg und  
die Kirchgemeinde Creuzburg

laden Sie herzlich ein.

Friedensgebet in der Nicolaikirche mit Landesbischof Kramer
Vorstellung der Ideen zu einem Gedenkort und Podiumsge-
spräch mit Friedrich Kramer (Landesbischof), Rainer Läm-
merhirt, Marlene Lux, Bernd Burkhardt und Uwe Schwanz 
(Denkmalausschuss)
Moderator:
Dr. Sebastian Kranich, Evangelische Akademie Thüringen
Musikalische Ausgestaltung
unter der Leitung von Anna Fuchs - Mertens
Im Saal Klostergarten wird ein Imbiss gereicht

Informationen zur Gemeindekirchenratswahl

Am 20./21. September und 5. Oktober 2025 昀ndet in unseren 
Gemeinden die Gemeindekirchenratswahl statt.
10 Kirchenälteste sollen in Ifta, 8 Kirchenälteste jeweils in Creuz-
burg und Scherbda, 4 jeweils in Pferdsdorf, Spichra und Kraut-
hausen neu gewählt werden.
Wir bitten Sie, überlegen Sie mit, wer für diese Aufgabe ge-
eignet ist! Vielleicht fühlen Sie sich auch selbst angesprochen, 
als Kirchenälteste oder Kirchenältester zu kandidieren. Bis zum 
18. Mai können Sie Vorschläge beim Gemeindekirchenrat Ihrer 
Gemeinde einreichen.

Vorgeschlagen werden können alle Gemeindeglieder:

• die seit mindestens sechs Monaten der Kirchengemeinde 
angehören,

• die bis zum Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben,

• die zum Abendmahl zugelassen sind,

• die die Wählbarkeit nicht verloren haben und

• am Leben der Kirchengemeinde teilnehmen.

Durch ein Briefwahlverfahren wird es ihnen ermöglicht an der 
Wahl teilzunehmen, auch wenn sie am Wahltag verhindert sind.

Wir bitten Gott um seinen Segen für diese Wahl, für die aktiven 
Kirchenältesten sowie für alle, die sich bei den Vorbereitungen 
engagieren.
Nähere Informationen erhalten Sie im Pfarramt Creuzburg oder 
昀nden Sie unter www.wahlen-ekm.de
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Die leichte bis mittelschwere, etwa sieben Kilometer lange Er-
lebnis-Rundwanderung mit dem Natur- und Landschaftsführer 
Jürgen Backhaus dauert etwa drei Stunden. In einer Wander-
hütte wird Rast eingelegt. Festes Schuhwerk und Rucksackver-
p昀egung werden empfohlen.
Die Teilnahme kostet für Erwachsene 8 und für Jugendliche 6 
Euro. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt. Deshalb ist 
eine telefonische Anmeldung unter: 0175/ 7222670 erforderlich 
bis zum 13. März 2025.

 Foto: Jürgen Backhaus

Aus dem Wanderprogramm des Naturpark 
Eichsfeld-Hainich-Werratal

Bärlauch und andere Kräuterschätze des Frühlings

Sonntag, d. 23. März 2025, 14.00 Uhr
Heyerode, Landgasthof „Alter Bahnhof<
Es ist soweit - Bärlauchzeit! Schon seit einigen Tagen sprießen 
wieder die ersten grünen Spitzen aus dem Waldboden. Unsere 
Vorfahren verehrten ihn sehr, war er doch nach langen kalten 
Wintern das erste genießbare Frühjahrsgrün. „Bärlauch bis Mai 
- das ganze Jahr ohne Arznei< soll der Sage nach schon Kaiser 
Karl, der Große, empfohlen haben.

Wollen Sie mehr über den wilden Knoblauch erfahren, dann 
sind Sie herzlich zu einer Wanderung in den Hainich einge-
laden. Am Sonntag, d. 24.03.24, um 14.00 Uhr beginnt am 
Landgasthof „Alter Bahnhof< in Heyerode eine 1,5 stündige 
Wanderung mit Naturführerin Susanne Merten, bei der Sie 
Wissenswertes rund um den Bärlauch erfahren können. 
Zum Kosten leckerer Bärlauchsuppe und Bärlauchcrostinis 
lädt der Koch des alten Bahnhofs im Anschluss herzlich ein.

Die Wanderung ist kostenfrei!

Ausgedehnte Bärlauchteppiche 昀ndet man in Heyerode entlang 
des Rennstiegs Foto: Susanne Merten

Sonstiges

Landschaftsführung  
am Samstag, 15. März 2025:

„Steiniger Mittelpunkt - Geologie und Geschichte 
des Warteberges<

Der Warteberg zwischen Flinsberg, Heuthen und Geisleden 
bietet herrliche Ausblicke und 
gilt als (ein) geogra昀scher Mit-
telpunkt Deutschlands. Außer-
dem beherbergt er ein uraltes 
geheimnisvolles Bodendenk-
mal des Eichsfeldes. Bei der 
im Pferdebachtal beginnenden 
Wanderung erzählt der mehr als 
500 Meter hohe Berg auch von 
der Entstehung der Obereichs-
felder Muschelkalk-Landschaft.

Um die Gesteinsschichten dreht 
sich der erste Teil einer Wan-
derung, zu der interessierte 
Erwachsene und Jugendliche 
herzlich eingeladen sind, am 
Samstag, 15. März. Tre昀punkt 
ist um 9 Uhr am Wanderpark-
platz Neun Brunnen in Heili-
genstadt. Von dort geht es in 
Fahrgemeinschaften zum nahegelegenen Startpunkt im Pfer-
debachtal.

 Foto: Lena Nolte
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Amt Creuzburg

Wir gratulieren

Goldene Hochzeit in Ebenshausen

 Foto: R. Lämmerhirt

Am 8. März konnten Karl-Heinz 
und Edith Sachs aus Ebens-
hausen das Fest der Goldenen 
Hochzeit feiern.
Gemeinsam mit ihren Kindern, 
deren Familien und den Enkeln 
verlebte man ein Wochenende 
im Thüringer Wald.
Glückwunsche an das Goldene 
Hochzeitspaar gab es von den 
Nachbarn und Freunden der 
Familie.
Ortsteilbürgermeister Jan Wer-
neburg überbrachte gemeinsam 
mit Bürgermeister Rainer Läm-
merhirt die Glückwünsche des 
Ortsteils und der Stadt sowie 
ein Präsent.

Auch von dieser Stelle dem Goldenen Hochzeitspaar alles Gute!

Stadt Amt Creuzburg

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden 
Mihla und Lauterbach
99826 Mihla, Hinter der Kirche 1
Tel. Pfr. Ho昀mann: 036924 41910
(weiterführende Informationen auf dem Anrufbeantworter)
Telefonseelsorge (anonym, kostenfrei, rund um die Uhr):
0800 - 111 0 111 / 0800 - 111 0 222.

Wochenspruch:
Gott erweist seine Liebe zu uns darin,
dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
(Röm 5,8)

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten und 
Veranstaltungen!

Sonntag, 16.3.

09.15 Uhr Kirchsaal Lauterbach
Gottesdienst

10.30 Uhr Kirche Mihla/ Turm
Gottesdienst mit Taufe

Sonntag, 23.3.

Keine Gottesdienste wegen Kon昀rmandenfahrt!

6. Wandertag „Kirchenwege Wartburgland<
Nun schon zum sechsten Mal wird am Sonntag, dem 27. April 
2025, zu einem Wandertag auf den Kirchenwegen im Wartburg-
land eingeladen. Diesmal sind wir auf dem 6. Weg der Kirchen-
wege unterwegs. Er steht unter dem Motto „Gottes Schöpfung 
- Menschen Werk< und lenkt den Blick auf die Wechselwirkung 
von Religion und Naturerleben.
Startpunkt der Kirchenwege ist in diesem Jahr Deubach. Da es 
in Deubach keinerlei Parkmöglichkeiten gibt, ist ab 12.00 Uhr 
ein Busshuttle vom Bahnhof bzw. Parkplatz in Wutha und vom 
Bahnhof in Schönau nach Deubach eingerichtet.
Um 13.00 Uhr geht es dann los in der ehemaligen Wallfahrtska-
pelle in Deubach mit einer musikalischen Andacht und mit Infor-
mationen zur dortigen Peter und Paulskirche. Dann wandern wir 

Digitaler Blühkompass informiert  
über Frühblüher im Hainich

Märzenbecher läuten derzeit mit ihrer Blüte den 
Frühling ein

Sehnsüchtig erwarten zahlreiche Naturfreundinnen und Natur-
freunden alljährlich die Blüte der Frühblüher. Dann verabschiedet 
sich der kalte Winter und der Frühling hält Einzug mit Vogelge-
zwitscher und frischem Grün. Vorhersagbar ist die Blüte nur 
bedingt, denn sie wird beein昀usst vom Wetter. Wann ist also 
der richtige Zeitpunkt für den Besuch im Hainich? Ab sofort 
informiert der Nationalpark Hainich über den aktuellen Blühsta-
tus der Frühblüher! Auf der Website des Nationalparks können 
frühlingshungrige Besucherinnen und Besucher nun detaillier-
te Informationen zu den Entwicklungsphasen der heimischen 
Frühblüher abrufen. Im Fokus stehen dabei Märzenbecher, Le-
berblümchen, Buschwindröschen, Lerchensporn und Bärlauch 
sowie die ebenfalls wunderschöne Herbstfärbung. Daher heißt 
die neue Plattform „Blüh- und Herbstfarbenkompass<.

Die interaktiven Darstellungen erlaubt es Naturfreundinnen und 
Naturfreunden, ihren Besuch im Nationalpark optimal zu planen 
und hautnah mitzuerleben, wie die Natur im Frühling erwacht. 
Durch regelmäßig aktualisierte Daten erhalten Besucher einen 
anschaulichen Überblick über den aktuellen Zustand der P昀an-
zen - vom ersten zarten Austrieb über die volle Blütenpracht bis 
hin zum allmählichen Verblühen.

„Mit dem Blühkompass möchten wir allen Gästen des National-
parks Hainich ein noch intensiveres Naturerlebnis bieten<, erklärt 
Nationalparkleiter Rüdiger Biehl. „Die visuelle Darstellung der 
natürlichen Phasen hilft dabei, für die Hainich-Wanderung genau 
die richtigen Tage und Wochen zu 昀nden und die wechselnden 
Schönheiten der Frühjahrs昀ora zu erleben. So beginnt derzeit 
die Blüte der Märzenbecher bei uns im Nationalpark Hainich. 
Ich kann daher ein Besuch in den kommenden zwei Wochen 
nur empfehlen.<

Der Nationalpark lädt alle Naturbegeisterten ein, sich auf der 
Website www.nationalpark-hainich.de unter Aktuelles beim Blüh- 
und Herbstfarbenkompass zu informieren und die faszinierenden 
Veränderungen der Flora im Frühling zu entdecken.

Cornelia Otto-Albers
Pressesprecherin
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Ortschronist Mihla

Baubeginn in der Mihlaer Oberen 
Lohfeldstraße
In der ersten Märzwoche war es nun soweit:
Die Bagger rückten an und die Arbeiten an der Erneuerung des 
Kanals, zunächst von der Schornstraße über private Grundstü-
cke bis zur Friedhofsgasse, beginnen. In etwa sechs Wochen 
Bauzeit soll dieser notwendige Anschluss erledigt sein. Dann 
beginnen die Arbeiten über die Kreuzung der Schornstraße hin-
weg entlang der Oberen Lohfeldstraße.

Erste Bauberatung aller an der Baumaßnahme Beteiligten. Diese 
Beratungen werden wöchentlich durchgeführt.

auf dem alten Kirchenweg nach Farnroda - ca. 5 Kilometer - mit 
seinen einmaligen Aussichten. Ab 15 Uhr werden wir in Farnroda 
erwartet und reichlich verp昀egt. Es wird ein Kinderprogramm, 
Turmbesichtigungen, Puppentheater und viel Chor- und Blä-
sermusik geben. Frau Dr. Stückrad wird wieder mit kulturhisto-
rischen Informationen zum Weg 6 und den Kirchen dabei sein.
Der Tag endet in der Laurentiuskirche mit dem Reisesegen gegen 
18.00 Uhr. Und selbstverständlich gibt es für Sammler auch den 
neuen Kirchenweg- Button. Ein Bustransfer von Farnroda zurück 
zum Parkplatz/ Bahnhof ist eingerichtet

Gemeindekirchenratswahl in Lauterbach und Mihla
Am 5. Oktober 2025 昀ndet in unseren Gemeinden die Gemein-
dekirchenratswahl statt.
6 (Lauterbach) und 8 (Mihla) Kirchenälteste sollen neu gewählt 
werden.
Wahlvorschläge mit 5 Unterstützerunterschriften nimmt der jetzi-
ge Gemeindekirchenrat bis zum 18.5.2025 entgegen. (Formulare 
im Pfarramt)

Vorgeschlagen werden können alle Gemeindeglieder:

• die seit mindestens sechs Monaten der Kirchengemeinde 
angehören,

• die bis zum Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben,
• die zum Abendmahl zugelassen sind,
• die die Wählbarkeit nicht verloren haben und
• am Leben der Kirchengemeinde teilnehmen.

Durch ein Briefwahlverfahren wird es ihnen ermöglicht an der 
Wahl teilzunehmen, auch wenn sie am Wahltag verhindert sind.

Wir bitten Gott um seinen Segen für diese Wahl, für die aktiven 
Kirchenältesten sowie für alle, die sich bei den Vorbereitungen 
engagieren.

Ein sehr herzliches Dankeschön all denen, die die Arbeit unse-
rer Kirchgemeinden durch ihre Gebete, Ideen, praktische Hilfe, 
Spenden, Kirchensteuern und Kirchgeld unterstützen!

Spendenkonten:
Kirchgemeinde Lauterbach:
Kreiskirchenamt Eisenach KG Lauterbach
IBAN: DE 14 8405 5050 0012 031747
BIC: HELADEF1WAK (Wartburgsparkasse)
Bei Verwendungszweck bitte immer angeben: Lauterbach 2536

Kirchgemeinde Mihla:
Kreiskirchenamt Eisenach KG Mihla
IBAN: DE 14 8405 5050 0012 031747
BIC: HELADEF1WAK (Wartburgsparkasse)
Bei Verwendungszweck bitte immer angeben: Mihla 2540

Ab Spenden von 150,00 € erhalten Sie vom Kreiskirchenamt eine 
Spendenquittung. Für alle Spenden darunter ist der Kontoauszug 
ausreichend. Wünschen Sie zusätzlich eine Quittung, wenden 
Sie sich bitte an das Pfarramt in Mihla.

Die Gemeindekirchenräte aus Mihla und Lauterbach,
Angela Köhler (Regionale Verwaltung), Diakonin Maria-Kristin 
Mende, Kirchenmusikerin Ricarda Kappauf und Pfarrer Georg-
Martin Ho昀mann grüßen Sie sehr herzlich!

Neuigkeiten aus den Ortschaften

Karnevalsausklang in Mihla

Alt und Jung vereint auf dem Rathaushof

Am Fastnachtsdienstag gab es für die Teilnehmer am Mihlaer 
Seniorentre昀 im Rathaus eine Überraschung: Die Kita „Cuxhof-
wichtel< marschierten gut kostümiert mit ihren Erzieherinnen 
auf dem Hof auf, um mit ihren Tänzen und Liedern ein kleines 
Faschingsprogramm anzubieten.
Da herrschte bei schönsten Frühlingswetter gleich eine tolle 
Stimmung auf dem Rathaushof.
Die Kinder hatten auch Pfannkuchen mitgebracht, sodass die 
Versorgung ebenfalls karnevalsmäßig stimmte.
Seniorenbetreuerin und Rathauspersonal waren auf den „Sturm 
der Kita< auf das Rathaus auch gut vorbereitet und so gab es 
für die Kinder Süßigkeiten als Dankeschön.
Ein gelungener Nachmittag, vielen Dank allen Organisatoren!
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Veranstaltungen

Gestalte deinen individuellen
Türkranz unter der Anleitung von

Darleen Möbius

Mittwoch, 19.03.2025 
ab 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 
20cm-Kranz: 35,-€
25cm-Kranz: 40.-€

Bitte melde dich bis zum
10.März’25:

ThEKiZ_Koordinatorin
 Denise Weiland

        thekizmihla@asb-swt.de

        0152-24895654

Einladung zum

Kreativ-Workshop
-die Teilnehmerzahl ist begrenzt-

Einladungg zum

KrKrK erer aeae tata itit vivi -v-v WoWoW roro krkr sksk hshs ohoh popo
-die Teilnehmerzahl ist begrenzt-

KrKrK

Teilnahmegebühr:
20cm-Kranz: 35,-€
25cm-Kranz: 40.-€

ALLE SIND WILLKOMMEN
zum Spielen, Vernetzen, Ideensammeln und Spaß haben

Konakt und Info´s unter: 
ThEKiZ- Koordinatorin Denise Weiland

thekiz@asb-swt.de

015224895654

Sa. 29.03.25  10-12 Uhr 
Sa. 28.06.25  10-12 Uhr 

Sa. 27.09.25  10-12 Uhr 

Offener
Spielplatztreff

ALLE SIND WILLKOMMEN
zum Sppielen, Vernetzen, Ideensammeln und Sppaß haben

Konaktktk und Infofof ´s unter:
ThEKiZ- Koordinatorin Denise Weiland

thekiz@asb-swt.de

015224895

Sa. 29.03.25 10-12 Uhr
Sa. 28.06.25 10-12 Uhr

Sa. 27.09.25 10-12 Uhr

Offfff efef ner
Sppielpplatztrefffff

5654

Vor 80 Jahren -  
Gedenken im Amt Creuzburg

Vor 80 Jahren, an den Osterfeiertagen 1945, wurden die Orte 
unserer Stadt Kriegsschauplatz.
Von Hessen her stießen US-Truppen an die Werra vor, die hier 
durch das letzte Aufgebot des untergehenden faschistischen 
Deutschlands, Ersatzeinheiten der Wehrmacht, kaum ausge-
bildete junge Soldaten von Wehrmachtsschulen und Volksstur-
mangehörige, aufgehalten werden sollten.
Aus diesem wahnsinnigen Versuch kurz vor Kriegsende entstan-
den furchtbare Folgen: Creuzburg, Spichra und Hörschel wurden 
am Ostersonntag in Brand geschossen, um Mihla wurde vier 
Tage gekämpft, dutzende Soldaten auf beiden Seiten fanden 
einen sinnlosen Tod, Zivilisten starben in den Trümmern ihrer 
Häuser und die gesamte bisher gewohnte Welt, die Heimat für 
unsere Vorfahren, ging in Feuer und Trümmern unter.

Diese Ereignisse vor 80 Jahren sind Anlass diese Ereignisse 
nicht zu vergessen.

Verlegt wird ein neuer Kanal. Die Trinkwasserleitung wird erneu-
ert und die Straßenbeleuchtung ebenfalls.
Den Abschluss bilden dann eine neue Straßendecke und ein 
einseitiger Gehweg.
Geplant sind die Arbeiten als Gemeinschaftsaufgabe zwischen 
dem WAZ Obereichsfeld und der Stadt Amt Creuzburg sollen 
bis Ende September abgeschlossen sein.

Bagger und Technik stehen an diesem Tag startbereit.

Amt Creuzburg

Jugendarbeit



Werratal-Bote - 10 - Nr. 10/2025

Daher haben die Kirchgemeinden Creuzburg und Mihla und die 
Stadt Amt Creuzburg verschiedene Möglichkeiten des Geden-
kens für alle, die dies tun wollen, vorbereitet und laden dazu 
herzlich ein:

Zum Gedenken an das Kriegsende vor 80 Jahren
und die damit verbundene Zerstörung  

der Stadt Creuzburg
laden Sie die Stadt Amt Creuzburg

und die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Creuzburg
am 1. April 2025 nach Creuzburg ein.

Um 18 Uhr 昀ndet in der Nicolaikirche ein Friedensgebet mit Lan-
desbischof Friedrich Kramer statt.
Im Anschluss ab 19 Uhr laden wir in den Saal des „Klostergar-
tens< zur Vorstellung der ldeen zu einem Gedenkort und Po-
diumsgespräch mit Friedrich Kramer (Landesbischof), Rainer 
Lämmerhirt, Marlene Lux, Bernd Burkhardt und Uwe Schwanz 
(Denkmalausschuss) ein.
Der Abend wird moderiert von Dr. Sebastian Kranich von der 
Evangelische Akademie Thüringen.
Die musikalische Ausgestaltung wird unter Leitung von Kantorin 
Anna Fuchs-Mertens angeboten, im Saal Klostergarten wird ein 
lmbiss gereicht.

Am 2. April lädt der Heimatverein Mihla e.V. zu einem Bild-
vortrag in das Bürgerhaus „Goldene Aue< nach Mihla ein.
Ortschronist Rainer Lämmerhirt berichtet über die Ereignisse vor 
80 Jahren. Das Buch „Ostern 1945 - Krieg an der Werra< kann 
an diesem Abend erworben werden.
Am Freitag, den 4. April, dem Tag, an dem vor 80 Jahren 
die Kämpfe um Mihla ihren Höhepunkt erreichten, führen die 
Kirchgemeinde Mihla und die Stadt an den Soldatengräbern 
auf dem Mihlaer Friedhof eine Gedenkfeier durch. Im Anschluss 
erfolgt am Denkmal für die in Mihla gefallenen US-Soldaten eine 
Kranzniederlegung statt.
Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ebenfalls 
herzlich eingeladen!

Stadt Amt Creuzburg Kirchgemeinden Creuzburg und Mihla
Rainer Lämmerhirt/

Ronny Schwanz/
Toni Nickol

Susanne Breustedt/
Georg Martin Ho昀mann
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Einladung

zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 
des VDSF OG Mihla e.V.

WANN? 22.03.25 18:30 Uhr

WO? Sandgut Mihla

Auf dem Sand 3,
99831 Amt Creuzburg OT Mihla

Markus Franz (Schriftführer)
VDSF OG Mihla e.V.

Ostern 1945, vor 80 Jahren, kam es entlang 

der Werra zwischen Gerstungen und Mihla für 

vier Tage zu heftigen Kämpfen zwischen den 

Einheiten der 3. US-Armee und General 

Patton und rasch zusammengewürfelten 

Einheiten der Deutschen Wehrmacht und des 

Volks-sturmes, des letzten Aufgebotes. 

Was damals geschah, wenige Tage vor dem 

Kriegsende, wirkte lange nach. Zerstörte 

Ortschaften wie Creuzburg und Hörschel, 

Soldatengräber, gesprengte Brücken, all dies 

erinnert bis heute an die damaligen Ereignisse. 

Auf Grundlage zahlreicher Zeitzeugen, deren 

Aussagen in den letzten Jahrzehnten gesam-

melt werden konnten und nun in diesem 

Bericht über Tage Ende März und Anfang 

April 1945 ausgewertet wurden, aber auch 

fußend auf neueste US-Quellen und die 

wenigen erhaltenen Materialien der deutschen 

Seite entstand das vorgestellte Buch. 

 

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Scherbda am 1. März 2025
Zur Jahreshauptversammlung des Scherbdaer Feuerwehrver-
eins fanden sich am 1. März 2025, trotz der Karnevalsfeierlichkei-
ten in den umliegenden Orten, etwa dreißig Kameradinnen und 
Kameraden aus Scherbda, Creuzburg, Mihla und Frankenroda 
im Gerätehaus in der Lindenstraße ein.

Nach der Begrüßung zog Vereinschef Nico Weber ein durchweg 
positives Fazit über das Vereinsleben des vergangenen Jahres. 
Er dankte allen Helferinnen und Helfern, die durch ihre ehren-
amtliche Tätigkeit die alljährlichen Vereinsaktivitäten wie den 
Familienwandertag, das Sommerfest, den Kirmessamstag im 
Feuerwehrhaus oder das Adventsfenster erst möglich mach-
ten. Lediglich das Kinderfest der Scherbdaer Vereine 昀el der 
schlechten Witterung zum Opfer. Das Kinderfest ist in diesem 
Jahr, bei ho昀entlich besserem Wetter, am 22. Juni geplant. Am 
17. August 2025 folgt das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr 
in der Lindenstraße. Nico Webers besonderer Dank ging an die 
Kameraden und ihre Familien, an die Partnerwehren in der Stadt, 
an Bürgermeister Rainer Lämmerhirt und an Ortsteilbürgermeis-
ter Ronny Schwanz.

Die derzeit 14 Mann starke Einsatzabteilung musste im vergan-
genen Jahr zu acht Einsätzen ausrücken, wie Wehrleiter Sandro 

Vereine und Verbände

Einladung der Frauenpirsch

zum Frühlingsanfang, am 20.3.2025 nach 
Hütscheroda

Wir tre昀en uns um 10.26 Uhr an den Bushaltestellen
Creuzburg Bahnhof / Markt L 170, Fahrpreis: 4.- € nach Ei-
senach
Um 11.15 Uhr geht es weiter ab Busbahnhof Eisenach L 150 
nach Hütscheroda
Bahnsteig 4 C, Fahrpreis: 4.30 €

Dort angekommen, unternehmen wir einen Spaziergang auf 
dem Skulpturen- und Wildkatzenschleichpfad.
Eine Einkehr ist im Anschluss im Hotel „Herrenhaus< vor-
gesehen.
Um 14.55 Uhr geht es wieder zurück nach Eisenach /Creuz-
burg.
(Bitte Beteiligung funken)

Vorschau:
Unser nächster Termin ist dann am 10.04.25, es geht nach 
Herleshausen, mit Besuch der historischen Apotheke und ein 
Läufchen auf dem österlichen Hasenpfad von Herleshausen.
Einkehr im Anschluss.

Aber erst einmal bis zum 20.3.25, bei jedem Wetter!!!

Die Frauenpirsch
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Auch Bürgermeister Rainer Lämmerhirt hob die positive Ent-
wicklung der Scherbdaer Wehr in den letzten Jahren hervor und 
sagte, auch im Namen von Ortsbürgermeister Ronny Schwanz, 
weiterhin die volle Unterstützung seitens der Stadt zu.

Mit freundlichen Grußworten lobten Fabian Backhaus (FFW 
Creuzburg), Markus Mayer (FFW Mihla) und Christina Zauner 
(FFW Frankenroda) die gute Zusammenarbeit mit den Scherbda-
er Kameraden. Schließlich überreichte Thomas Andres ein groß-
formatiges Gruppenfoto aller Wehren der Stadt Amt Creuzburg, 
welches im Scherbdaer Feuerwehrhaus seinen Platz 昀nden wird.

Wehrführer Sandro Liebetrau und Vereinsvorsitzender Nico We-

ber (v.l.) präsentieren das neue Gruppenbild aller städtischen 
Feuerwehren mit ihren Einsatzfahrzeugen.
 Fotos: Christoph Cron
Christoph Cron

Nachruf
Ein Urgestein der Mihlaer Kirmes  

hat uns für immer verlassen.
Die traurige Nachricht,  

dass unser Freund und Mitstreiter

Lothar Böttger

verstorben ist, macht uns tief betro昀en.

All sein Tun und sein immen-
ses Wissen wird uns allen 

fehlen.
Wir werden ihm stets ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Stadt Amt Creuzburg/OT Mihla 
im Februar 2025

Sven Vieweg Rainer Lämmerhirt/Toni Nickol
Kirmesverein Mihla e.V. Gemeinde

Liebetrau informierte. Dazu gehörten neben der Brandbekämp-
fung auch technische Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen, 
die Absicherung von Umzügen, eine nächtliche Personensuche 
sowie die Beseitigung einer sich durch die gesamte Ortslage 
ziehenden Ölspur. Auch waren die Scherbdaer Kameraden bei 
allen gemeinsamen Ausbildungen der Wehren in Amt Creuzburg 
zugegen, und es wurde eine ganze Reihe von Lehrgängen er-
folgreich absolviert. Auch Sandro Liebetrau dankte den Bürger-
meistern, dem Stadtbrandmeister, dem Jugendwart sowie allen 
Kameraden und ihren Familien für die Unterstützung.

Jugendwart Stefan Rodschinka berichtete von der Arbeit der 
Kinder- und Jugendabteilung, darunter vom 24-Stunden-Dienst 
in Creuzburg mit verschiedenen Einsätzen. 2025 ist unter ande-
rem ein Zeltlager am Scherbdaer „Beatschuppen< geplant. Zu-
dem soll die Jugendabteilung die im Juni statt昀ndende 155-Jahr-
Feier der Feuerwehr Creuzburg unterstützen.

Im Bericht des Kassenwartes gab Dirk Brunecker einen Über-
blick über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins, wobei 
solide gewirtschaftet wurde und am Ende ein recht deutliches 
Plus zu Buche stand.

Stadtbrandmeister Thomas Andres dankte der Scherbdaer Wehr 
für ihre Arbeit und konnte einige Beförderungen vornehmen: 
Aufgrund ihrer Leistungen in der FFW Scherbda, nach Erfüllung 
der geforderten Mindestdienstzeiten und nach erfolgreicher Teil-
nahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen wurden Sandro 
Liebetrau zum Brandmeister, Daniel Basenau, Dirk Brunecker, 
Mario Brunnecker, Holger Johne, Thomas Schwanz und Nico 
Weber zum Oberlöschmeister, Norman Hopf, Marko Rödiger 
und André Schlücker zum Hauptfeuerwehrmann, Denis Roll-
berg zum Oberfeuerwehrmann sowie Thomas Arendt, Maximilian 
Kellner und Sebastian Reinhold zum Feuerwehrmann-Anwärter 
befördert.

Zum Oberlöschmeister wurden unter anderem Daniel Basenau, 
Nico Weber, Mario Brunnecker und Dirk Brunecker (v.l.) beför-
dert.

Für 50-jährige treue Dienste in der Feuerwehr und Wirken für das 
Gemeinwohl erhielt Christfried Avemann das Große Brandschut-
zehrenzeichen am Bande. Weitere Ehrungen gingen an Frank 
Werneburg und Daniel Basenau für ihren 40- bzw. 25-jährigen 
Dienst in der Feuerwehr.

Stadtbrandmeister Thomas Andres (links) und Bürgermeister 
Rainer Lämmerhirt (rechts) überreichten Christfried Avemann 
das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande.
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Mittels Ramm-Press-Lanzen werden die Fundamente durch 
eine Fach昀rma unterfüllt, um die weitere Standsicherheit des 
Gebäudes zu gewährleisten.

Nach Abschluss und Abnahme der Verpress-Arbeiten werden 
weitere Sanierungsarbeiten erfolgen, die durch die Setzung des 
Gebäudes notwendig geworden sind. So müssen beispielsweise 
Risse und Putz-Abplatzungen verspachtelt werden.
Nach 30 Jahren intensiver Nutzung ist es ebenfalls notwendig 
die übrigen Räumlichkeiten zu sanieren.

Das bedeutet, dass das DGH bis zum Abschluss der Sanierungs-
arbeiten nicht zur Vermietung und für Vereinsveranstaltungen zur 
Verfügung stehen wird. Notwendig ist dies, um einen reibungs-
losen Bauablauf zu gewährleisten.

Geplanter Ausführungszeitraum ist ab Mitte 2. Quartal bis Ende 
des Jahres.
Danach kann das DGH wieder durch die Vereine und Bürger 
unserer Einheitsgemeinde genutzt werden.

Ich bitte um Ihr Verständnis.

R. Galus

Bürgermeister

Vereine und Verbände

SV Rot-Weiß Krauthausen

Kegel-Turnier im Rahmen des Championats

Nach Höngeda und Langula fand am 02.03.2025 in Thamsbrück 
das Dritte von fünf Turnieren im Rahmen des Championats statt. 
Gekegelt wurde in 2 Durchläufen (je 15V/15A).
Kegler/-innen aus den Vereinen Thamsbrücker SV, KV Bad Lan-
gensalza, ESV Lok Bad Langensalza und der SV RWK kämpften 
wieder um einen Podiumsplatz in der Gesamtwertung.
Nach der Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) ist dies nun innerhalb 
von 4 Wochen die zweite Bewährungsprobe für unsere Nach-
wuchskegler.

In Thamsbrück galt es nun die gute Platzierung in der Gesamt-
wertung zu verteidigen.
Für den SV RWK sind angetreten Merle Heim, Hannah Riese, 
Marleen und Toni Großberndt in der AK U14.
Als Erster musste Toni auf die Bahn. Seine steigende Leistung 
konnte er auch in Thamsbrück wieder bestätigen (V133/A41). Mit 
58 Punkten belegt er zurzeit den 8. Platz in der Gesamtwertung. 
Der Abstand zum 5. beträgt nur 12 Punkte, so dass bis zum Ende 
der Turnier-Serie auch noch Plätze nach oben machbar sind.
Merle belegte mit V144/A61 einen 5 Platz. Den 4. Platz in der 
Gesamtwertung konnte sie aber mit 90 Punkten verteidigen. 
Das sie bei 60 Würfen ein Ergebnis von über 200 Kegel erzielte 
ist schon ein Achtungszeichen wert.
Für Marleen war es im Rahmen der Turnierserie die erste Teil-
nahme. Das Augenmerk lag deshalb nicht auf die Platzierung, 
sondern weiter an der Technik und den Abläufen zu arbeiten.

Dies und das

Er ist wieder da - unser Storch!
Große Freude bei den Storchenfans in Mihla. Am 4. März sich-
tete unsere Leserin Evchen Grun unseren Storch, der sich in 
seinem Nest auf dem Mühlwehr gerade einrichtete. Ihr gelang 
auch gleich das nachfolgende Foto.
Das wäre sehr schön, bleibe er im Nest. Schon seit einigen 
Wochen sind die ersten Störche in der Region gemeldet, sehr 
früh. Im letzten Jahr wurde es bei unserem Storch sogar Ende 
April. Vielleicht ist das ein Anzeichen für den baldigen Frühling?
Wir beobachten weiter.

Ortschronist Mihla

Informationen

Grünschnittplatz 2025
Ab 5. April 2025 bis einschließlich 29. November 2025 hat 
für alle Bürger der Einheitsgemeinde Krauthausen der Grün-
schnittplatz wieder

jeden Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
geö昀net.
gez. R. Galus
Bürgermeister

Aus dem Ortsgeschehen

Information des Bürgermeisters zum 
Dorfgemeinschaftshaus Krauthausen
Seit September 2024 läuft die Planung für die Gründung/Er-
tüchtigung des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) Krauthausen.
Ein Sanierungsplan wurde bereits durch ein Planungsbüro er-
stellt, so dass nach erfolgreicher Ausschreibung mit der Grün-
dung/Ertüchtigung des Fundamentes begonnen werden kann.
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Überblick der geplanten Ausbildungen für 2025, dem Vereins-
vorsitzenden Roberto Baumbach, mit kurzer Zusammenfassung 
der ausgerichteten Festlichkeiten und Vorschau der geplanten 
Veranstaltungen 2025, dem Bericht unseres Jugendwarts Reiko 
Simon, mit kurzem Rückblick der geleisteten Ausbildung- und 
den Trainingseinheiten, der Teilnahme an Wettkämpfen im ver-
gangen Jahr, dem Rechenschaftsbericht von Cathleen Baum-
bach und Grußworten der Gäste.

Unsere Wehr zählt aktuell 38 Kameraden und Kameradinnen 
aktiv in der Einsatzabteilung und 17 Kinder- und Jugendliche, 
worüber wir sehr stolz sind.

Im vergangenen Jahr erhielt unsere Jugendfeuerwehr 3 Neu-
zugänge.
Wir begrüßten Nana-Rose Kago, Leonard Dietzel und Oskar 
Moog mit einem kleinen Geschenk und überreichten die Mit-
gliedsausweise.

Unsere „Großen-Kleinen< konnten erfolgreich das Leistungsab-
zeichen Silber ablegen.
Wir gratulieren: Finnja Berz, Lasse Kraus und Alexander Dietzel

Auch konnten wir im vergangenen Jahr eine rege Teilnahme an 
Lehrgängen verzeichnen.
So gratulieren wir allen Kameraden und Kameradinnen für die 
erfolgreiche Teilnahme, an folgenden Lehrgängen:

Truppmann Teil 1:
Leonie Baumbach, Marlene Dörre, Konstantin Heß, Mia Kraus,
Henrik Heise, Martin Heß
Sicherheitsbeauftragter:
Roberto Baumbach
Jugendgruppenleiter:
Reiko Simon und Florian Nickel
Funk:
Tony Gottwald, Mia Kraus, Manuel Dietzel, Konstantin Heß,
Martin Heß, Mario Kraus und Henrik Heise
Maschinist:
Reiko Simon, Marc Döring und Roberto Baumbach
Zugführer:
Marc Döring
Gerätewart:
Marco Dietzel

Teilnehmer Funk & Truppmann Teil 1

Hannah erzielte mit V125/A43 ein gutes Ergebnis. Mit den kon-
stanten Ergebnissen aus allen 3 Turnieren konnte sie sich in der 
Gesamtwertung vom 7. auf den 6. Platz verbessern.

Die letzten beiden Turniere im Rahmen des Championats 昀nden 
am 16.03. in Schlotheim und am 05.04. in Bad Langensalze statt.

SV Rot-Weiß Krauthausen
Weitere Infos unter
rwkrauthausen.de/post/thamsbrück-turnier-im-rahmen-des-
championats

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt 
Bischofroda/Neukirchen
Pfarrer Torsten Schneider & Frederik Langer
Lerchenberger Straße 22
99817 Eisenach OT Neukirchen
Tel: 03691/ 610986
E-Mail: torsten.schneider@ekmd.de / frederik.langer@ekmd.de

Regionalbüro
Angela Köhler angela.koehler@ekmd.de
Klosterstraße 12, 99831 Creuzburg
Sprechzeiten: Mo-Do 8.00 - 15.30 Uhr
Tel: 036926/899400

Gottesdienste im

Pfarrbereich Bischofroda/Neukirchen

Sonntag, 16. März, Reminiszere
Hötzelsroda, 9.30 Uhr
Neukirchen, 10.30 Uhr

Kon昀rmandenvorstellung
Kirche Ifta 16. März 10.00 Uhr
mit den Kon昀rmanden aus dem Pfarrbereich Bischofroda/Neu-
kirchen

Freitag, 21. März, Okuli
Madelungen, 18.00 Uhr, Abendmahlsandacht mit anschl. Abend-
essen

Sonntag, 30. März, Laetare
Neukirchen, 9.30 Uhr
Hötzelsroda, 10.30 Uhr

Probe Singkreis Madelungen-Krauthausen
donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus Madelungen

Christenlehre
donnerstags 16.00 Uhr im Pfarrhaus Madelungen
donnerstags 15.45 Uhr im Gemeindehaus Hötzelsroda
mittwochs 15.45 Uhr im Pfarrhaus Bischofroda

Vereine und Verbände

FF Bischofroda e.V.

„Gott zur Ehr - dem Nächsten zur Wehr<

… hieß es am 08.02.2025 zur Jahreshauptversammlung der 
FF Bischofroda e.V.
Nach der Begrüßung unserer Mitglieder und unseren Gästen, 
dem Bürgermeister Markus Riesner, Kreisbrandmeister Chris-
tian Mende und Christin Heim vom Kreisfeuerwehrverband, 
gedachten die Anwesenden den verstorbenen Kameraden und 
Kameradinnen in einer Schweigeminute.
Danach folgten die Berichte vom Gemeindebrandmeister Marc 
Döring, mit Rückblick auf unsere geleisteten Einsätze und einen 
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Informationen

Liebe Besucher in Nazza und 
Interessierte an der Heimatstube

Wie gewohnt sind unsere Räumlichkeiten immer dienstags in 
der geraden Woche von 15:00 bis 17:00 Uhr geö昀net. Doch 
auch außerhalb dieser Zeiten kann man unsere Heimatstube 
besuchen, wir ö昀nen dann nach Absprache unsere Türen am 
Alten Schulhof in der Nähe der Heimatscheune.

Hierzu meldet man sich entweder

bei Rosemarie Weißenborn unter 036924 30255 oder

bei Annelie Baum unter 036924 30770.

Wir erwarten unsere Gäste sehr gerne!

Für den Verein verlieh der Kreisfeuerwehrverband Eisenach in 
Würdigung ihrer Leistungen auf dem Gebiet des Brandschutzes 
und des Verbandswesen Kameradin Caroline Kranch, Andrea 
Nickel und Kameradin Juliane Heß, die Ehrenmedaille in Bronze.
Die Kameraden Reiko Simon, Frank Berz und die Kameradin 
Cathleen Baumbach verlieh der Kreisfeuerwehrverband in Wür-
digung ihrer Leistungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und 
des Verbandswesen die Ehrenmedaille in Silber.

Wir ho昀en weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
und wünschen allen Mitgliedern ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2025!

„60-jähriges Dienstjubiläum<

Im Zuge unserer Jahreshaupt-
versammlung wurde durch den 
Thüringer- Feuerwehr-Verband 
unserem Hauptbrandmeister 
Werner Böttger für 60 Jahre 
treue Dienste in der Feuerwehr 
und Wirken für das Gemeinwohl 
mit Dank und Anerkennung das 
Große Brandschutzehrenabzei-
chen am Bande, Stufe I verlie-
hen.

Mit Stolz überreichten unser 
Gemeindebrandmeister Marc 
Döring und stellv. Gemeinde-
brandmeister Reiko Simon die 
Auszeichnung an den Kam-
meraden.



Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe im Verwal-
tungshaushalt im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit 
in der HHSt. 1.4600.7180 - Zuschuss Jugendbetreuung
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. November 2024 
eine überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt im Be-
reich Einrichtungen der Jugendarbeit in der HHSt. 1.4600.7180 
- Zuschuss Jugendbetreuung - in Höhe von 6.700,00 €. Die De-
ckung erfolgt durch Mehreinnahmen in Höhe von 6.700,00 € in 
der HHSt. 1.9120.2070 - Zinseinnahmen Kreditinstitute.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/005

Beschluss-Nr.: StR 2024/1343
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschlüsse der ö昀entlichen Sitzung  
vom Donnerstag, 28. November 2024

Beschluss der Tagesordnung - ö昀entlicher Teil
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 2024 
die Tagesordnung -ö昀entlicher Teil- in vorliegender Form (um 
TOP 11 A ergänzt).

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschluss-Nr.: StR 2024/1306
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss der Satzung über die Erhebung der Grundsteu-
ern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Amt 
Creuzburg
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 2024 
die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewer-
besteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Amt Creuzburg mit fol-
genden Änderungen:

Grundstücke
(Grundsteuer B)

412 v. H.

Gewerbesteuer 395 v. H.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschlüsse - Amt Creuzburg

Beschlüsse der ö昀entlichen Sitzung  
vom Dienstag, 19. November 2024

Beschluss der Tagesordnung - ö昀entlicher Teil
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19.11.2024 die Ta-
gesordnung -ö昀entlicher Teil- in vorliegender Form.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/005

Beschluss-Nr.: StR 2024/1276
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschlusskontrolle und Beschluss der Niederschrift - öf-
fentlicher Teil - der 4. Sitzung vom 24.10.2024
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. November 
2024 die Niederschrift - ö昀entlicher Teil - der 4. Sitzung vom 
24.10.2024.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/005

Beschluss-Nr.: StR 2024/1281
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  .............................................................................. 8
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 5
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss der 2. Nachtragshaushaushaltssatzung
der Stadt Amt Creuzburg für das Haushaltsjahr 2024
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. November 2024 
die vorliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2024 samt ihren 
Anlagen.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/005

Beschluss-Nr.: StR 2024/1302
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Jahrgang 21 Samstag, den 15. März 2025 Nr. 6
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Beschluss der Sondernutzungssatzung der Stadt Amt 
Creuzburg
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 2024 
die Satzung über Sondernutzungen an ö昀entlichen Straßen im 
Gebiet der Stadt Amt Creuzburg (Sondernutzungssatzung) mit 
dem vorliegenden Wortlaut.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschluss-Nr.: StR 2024/1048
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschä-
digung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleis-
tungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Amt Creuzburg
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 2024 
die Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Amt Creuzburg, in vorlie-
gender Form.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschluss-Nr.: StR 2024/1382
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 15
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 1
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Kenntnisnahme des Organisationsplanes der Stadt Amt 
Creuzburg für die Kräfte des Wasserwehrdienstes
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 2024 
die Kenntnisnahme des vorliegenden Organisationsplanes der 
Stadt Amt Creuzburg für die Kräfte des Wasserwehrdienstes.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschluss-Nr.: StR 2024/1399
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt, HHSt. 
2.6152.9410 (Mehrzweckgebäude Lindenstraße 24)
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 2024 
eine überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt, HHSt. 
2.6152.9410 (Mehrzweckgebäude Lindenstraße 24) in Höhe von 
68.000,- €.
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen an Fördermitteln in 
der HHSt. 2.7500.3610 „FÖM Umgestaltung Friedhof Scherbda 
(Dorferneuerung)< in Höhe von 29.000,- €, Mehreinnahmen an 
Fördermitteln in der HHSt. 2.6150.36112 „FÖM Sanierung Trep-
penaufgang Gottesackerkirche< in Höhe von 18.000,- €, Minder-
ausgaben in der HHSt. 2.5900.9400 „Sanierung Fahrradbrücke 

Beschluss-Nr.: StR 2024/1342
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 10
Nein-Stimmen  .......................................................................... 6
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

=> schriftlicher Änderungsantrag von Uwe Lüttge
zur Festlegung der Hebesätze zur Grundsteuer und zur Gewer-
besteuer, Hebesatzsatzung - Anlage 1

Grundsteuer B: 412 v. H.

Gewerbesteuer: 395 v. H.

Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS ...............................................
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 10
Nein-Stimmen  .......................................................................... 6
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

=> schriftlicher Änderungsantrag der AfD-Fraktion
zu TOP 05 der Stadtratssitzung am 28.11.2024 über den „Be-
schluss der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und 
Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Amt Creuzburg 
- Anlage 2

Grundsteuer B: 389 v. H.

Gewerbesteuer: 395 v. H.

Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS ...............................................
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  .............................................................................. 2
Nein-Stimmen  ........................................................................ 11
Stimmenthaltung  ...................................................................... 3
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

=> mündlicher Änderungsantrag von SPD-Fraktion:
Beschluss zur Satzung zur Erhebung der Grund- u. Gewerbe-
steuer - Anlage 3
zurück zur Behandlung in den zuständigen Hauptausschuss
Antrag zur Geschäftsordnung § 11 Abs. 1 Punkt 6:

Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS ...............................................
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  .............................................................................. 3
Nein-Stimmen  ........................................................................ 13
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Aufhebung des Beschlusses der Sondernutzungssatzung 
(Beschluss Nr.: StR 2024/1078) vom 26.09.2024
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 28. November 
2024 die Aufhebung des Beschlusses der Satzung über Son-
dernutzungen an ö昀entlichen Straßen im Gebiet der Stadt Amt 
Creuzburg (Sondernutzungssatzung) mit Beschlussnummer StR 
2024/1078.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschluss-Nr.: StR 2024/1372
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0
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Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 
die Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssat-
zung) im Gebiet der Stadt Amt Creuzburg.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1498
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss zum Jahresantrag 2025
im Förderprogramm BL-LZ - Sanierung Creuzburg
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 
den Planentwurf zur Fördermittelantragstellung BL-LZ für das 
Sanierungsgebiet Creuzburg, Programmjahr 2025, in Höhe von 
1.820.000,00 € (davon städtischer Mitleistungsanteil 606.666,67 
€). Der Bürgermeister wird ermächtigt, einen entsprechenden 
Antrag einzureichen.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1495
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss zum Jahresantrag 2025
im Förderprogramm BL-LZ - Sanierung Mihla
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 
2024 den Planentwurf zur Fördermittelantragstellung BL-LZ für 
das Sanierungsgebiet Mihla, Programmjahr 2025, in Höhe von 
2.020.000,00 € (davon städtischer Mitleistungsanteil 673.333,33 
€). Der Bürgermeister wird ermächtigt, einen entsprechenden 
Antrag einzureichen.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1496
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe im Vermö-
genshaushalt in der HHSt. 2.6300.9630 -
Baumaßnahme Flurscheide Frankenroda
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 
eine überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt in der 
HHSt. 2.6300.9630 - Baumaßnahme Flurscheide Frankenroda 
- in Höhe von 20.000,00 €. Die Deckung erfolgt durch Entnahme 
aus der Allg. Rücklage.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1500
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19

Ebenshausen< in Höhe von 18.000,- € sowie Minderausgaben 
in der HHSt. 2.5600.9880 „Investitionszuschüsse an übrige Be-
reiche< in Höhe von 3.000,- €.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/006

Beschluss-Nr.: StR 2024/1432
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 14
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 2
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschlüsse der ö昀entlichen Sitzung  
vom Donnerstag, 19. Dezember 2024

Beschluss der Tagesordnung - ö昀entlicher Teil
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 
die Tagesordnung - ö昀entlicher Teil - in vorliegender Form (um 
TOP 12 B ergänzt).

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1418
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 14
Ja-Stimmen  ............................................................................ 14
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschlusskontrolle und Beschluss der Niederschrift -  
ö昀entlicher Teil - der 5. Sitzung vom 19.11.2024
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 
2024 die Niederschrift - ö昀entlicher Teil - der 5. Sitzung vom 
19.11.2024.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1423
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 14
Ja-Stimmen  ............................................................................ 11
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 3
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschlusskontrolle und Beschluss der Niederschrift -  
ö昀entlicher Teil - der 6. Sitzung vom 28.11.2024
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 
2024 die Niederschrift - ö昀entlicher Teil - der 6. Sitzung vom 
28.11.2024.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1490
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 11
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 5
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss der Satzung über die Straßenreinigung (Stra-
ßenreinigungssatzung) im Gebiet der Stadt Amt Creuzburg



www.moebel-jaeger.de

- Anzeige -

Besuchen Sie uns
auf Social Media

Verpassen Sie nie
die aktuellsten
Möbeltrends!

AKTION
KÜCHEN-

MIT HEIMWERKERKÖNIG MARK KÜHLER!

Wir runden die Preise ab!

"Exklusive Materialien
    für Ihre Traumküche."

Mark Kühler

1 | GRIFFLOSE EINBAUKÜCHE 

Front EM Touch in schwarz supermatt

Backofen , HB010FBA0 mit 

3D Heißlu܀昀 , EEK A2, 

Induktionskochfeld mit Muldenlü܀昀 er  BHU, EEK A2

Kühlschrank  KI21R2FE1, EEK E1, 136l

Edelstahlspüle Rodi 87100
Armatur  Zesis M33 chrom #13090057

Rufen Sie uns 

an, wir beraten 

Sie gerne!

036074 99-116
Markus Schabacker

Gratis Upgrade:
Alle Küchenauszüge 
mit Glaszargen!

1 | Einbauküche

12.000 €

12.899 €

19.399 €

Werbepreis*:

Aktionspreis:

19.399 €

12.899 €
Aktionspreis:

individuell veränderbar



Moderne 

KÜCHENWELTEN

3 | MODERNE EINBAUKÜCHE

Front EM Natura Eiche mit Touch Aqua 

supermatt

Backofen , HB010FBA0 mit 

3D Heißlu܀昀 , EEK A2

Induktionskochfeld mit Muldenlü܀昀 er 
, BHU, Induktionskochfeld 

mit Abzug, EEK A2

Kühlschrank  KI21R2FE1, 
EEK E1, 136l

Edelstahlspüle Rodi 87100

Armatur  Zesis M33 chrom 

#13090057

2 | EINBAUKÜCHE IN G-FORM

Front EM427 Laser in weiß matt mit 
Reglen in Nussbaum Dekor 124

Backofen-Set , EQ Power 02K, 
bestehend aus Backofen HB010FBA0 , EEK 
A2 und Cerankochfeld ET611AEA1E 60cm

Kühlschrank  KI21R2FE1,  EEK 
E1, 136l

Inselhaube AIRFORCE F136BK  schwarz, 
EEK A2

Edelstahlspüle Rodi 87100

Armatur  Zesis M33 chrom 

#13090057

3 | Einbauküche

9.000 €

9.899 €

14.199 €

Werbepreis*:

Aktionspreis:

3 | Einbauküche
14.199 €

9.899 €
Aktionspreis:

individuell veränderbar

individuell veränderbar

Rufen Sie uns 

an, wir beraten 

Sie gerne!

03601 7511-12
Tino Kollascheck

2 | Einbauküche

8.000 €

8.599 €

12.299 €

Werbepreis*:

Aktionspreis:

2 | Einbauküche
12.299 €

8.599 €
Aktionspreis:

Passt, wackelt und hat Luft!

Entdecken Sie jetzt gemeinsam mit Mark Kühler 

die aktuelle Europa Möbel Collection. Bekannt als 

„TV-Heimwerkerkönig“ aus diversen Fernsehfor-

maten, unterstützt Mark Kühler nicht nur ab sofort 

die Europa Möbel Collection als Marken- und 

Qualitätsbotschafter, er hat außerdem sämtliche 

Möbel genaustens unter die Lupe genommen 

und auf Herz und Nieren geprüft.



Ein Design ohne

KOMPROMISSE

Besuchen Sie uns
auf Social Media

www.moebel-jaeger.de

4 | EINBAUKÜCHE EM941 SENSO

in schiefergrau, Front Lack Premium 
matt mit AntiFingerprint, 

individuell erweiterbar.

Einbauherd Laurus LEH3 Edelstahl; EEK A2

Cerankochfeld Laurus LCF600
Flachschirmhaube Faber

TLSCXA60; EEK C2

Kühlschrank Laurus LKS88E;  EEK E1

Edelstahlspüle Rodi 87100
Armatur  Zesis M33 chrom 

#13090057

Rufen Sie uns 

an, wir beraten 

Sie gerne!

03601 7511-25
Frau Böhlitz

individuell veränderbar

4 | Einbauküche

5.000 €

5.499 €

7.899 €

Werbepreis*:

Aktionspreis:

7.899 €

5.499 €
Aktionspreis:

SERVICE-VORTEILE

auf Wunsch Heimberatung

Aufmaß mit 

Passt-genau-Garantie

Computerplanung mit  

fotorealistischer Perspektive 

im "Küchenkino"

Detailierter Installationsplan

Montage durch eigene Tischler

Elektro- und Wasseranschluss

Best-Preis-Garantie:

keiner ist bei gleicher Leistung 
günstiger (Umkreis 100 km, 

stationärer Einzelhandel)

5 Jahre Garantie auf E-Geräte 

sowie 10 Jahre auf Möbel

mit Aqilo-Produktschutzvertrag

pünktliche Lieferung



CJ Möbel Jaeger ist ein Unternehmen der CJ Möbel Jaeger GmbH & Co. KG, Mündener Straße 19e, 37213 Witzenhausen
Bei allen Preisen in diesem Prospekt handelt es sich um Abholpreise ohne Zubehör, Dekoration � wenn nicht anders ausgezeichnet. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Ha܀昀 ung. LW
-1

1

99986 Oberdorla | Eisenacher Landstraße 9
Tel.: 03601 7511-0

Montag geschlossen Green Monday

Di. � Fr. 9:30 � 19:00 Uhr | Sa. 9:30 � 16:00 Uhr

37339 Leinefelde-Worbis | Hausener Weg 43

Tel.: 036074 991-10
Samstag geschlossen Green Saturday 

Mo. – Fr. 9:00 – 18:30 Uhr
Hier erhalten Sie Küchen, Bäder, Polstermöbel, Speise- und Wohnmöbel.

Besuchen Sie uns
auf Social Media

www.moebel-jaeger.de

Ein unschlagbares
AKTIONSANGEBOT

* Nicht mit anderen Vorteilsaktionen kombinierbar. Gültig bis zum 30.04.2025. EEK = Energieeû izienzklasse, 1Spektrum Kühl-/ Gefrierschränke und Geschirrspüler A bis G,
2Backöfen, Herde und Dunstabzüge A+++ bis D.

5 | EINBAUKÜCHE 

pý egeleichte Front in weiß matt, Modell 427,
mit viel Stauraum und 2 großen Auszugsschränken.

ausgestattet mit Geräten von

Laurus Herd LEH3 Ober-/Unterhitze, EEK A2

Laurus Cerankochfeld LCF600
Laurus Kühlschrank LKS88E 126l, EEK E1

Faber Dunsthaube EASY PBXA90L-C, 90 cm,
mit Metallfettü lter, EEK C2.

Edelstahlspüle RODI 87100
Armatur  Zesis M33 chrom #13090057

individuell veränderbar

Rufen Sie uns 

an, wir beraten 

Sie gerne!

036074 99-113
Hagen Kuntze

5 | Einbauküche

3.500 €

3.999 €

5.379 €

Werbepreis*:

Aktionspreis:

5 | Einbauküche
5.379 €

3.999 €
Aktionspreis:
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schaftungskosten DGH Pferdsdorf in Höhe von 1.500,00 €. Die 
Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltstelle 
1.9000.0030, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 
Umlagen, Gewerbesteuer.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1390
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 12
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 1
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt, HHSt. 
1.5600.7120
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 eine überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 1.5600.7120, 
Eigene Sportstätten, Zuweisungen an Gemeinden u. Gemein-
deverbände in Höhe von 1.150,00 €. Die Deckung erfolgt durch 
Mehreinnahmen in der Haushaltstelle 1.9000.0030, Steuern, 
allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Gewerbe-
steuer.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1389
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 11
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 2
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt, HHSt. 
2.6300.9530 (Brückensanierung Pferdsdorf)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. Novem-
ber 2024 eine überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt, 
HHSt. 2.6300.9530 (Brückensanierung Pferdsdorf) in Höhe von 
7.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus der allgemeinen Rücklage.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1396
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt in der 
HHSt. 1.4640.7120 - Tageseinrichtungen für Kinder - Be-
triebskosten für Fremdkinder -
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 eine überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt 
in der HHSt.1.4640.7120 - Tageseinrichtungen für Kinder _ Be-
triebskosten für Fremdkinder - in Höhe von 1.428,93 €.
Die Deckung erfolgt durch die HHSt 1.9120.2070 - Zinsen Kre-
ditinstitute -.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1416
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13

Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt in der 
HHSt. 1.4640.7180 - Tageseinrichtungen für Kinder - Zu-
schuss an ASB
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 19. Dezember 
2024eine überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt in 
der HHSt. 1.4640.7180 - Tageseinrichtungen für Kinder - Zu-
schuss an ASB - in Höhe von 11.500,00 €. Die Deckung kann 
durch Mehreinnahmen in der HHST 1.9120.2070 - Zinseinnah-
men - erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: StR/2024/007

Beschluss-Nr.: StR 2024/1506
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 19
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 16
Ja-Stimmen  ............................................................................ 16
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschlüsse Krauthausen

Beschlüsse der ö昀entlichen Sitzung  
vom Mittwoch, 27. November 2024

Beschluss der Tagesordnung - ö昀entlicher Teil
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 die Tagesordnung der ö昀entlichen Sitzung.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1359
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 12
Ja-Stimmen  ............................................................................ 12
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss der Niederschrift - ö昀entlicher Teil - der Sitzung 
vom 06. November 2024.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 die Niederschrift der ö昀entlichen Sitzung vom 06.11. 2024.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1364
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 12
Ja-Stimmen  ............................................................................ 12
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

BVL Überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt, 
HHSt. 1.7620.5402
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 eine überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 1.7620.5402, 
Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Bewirt-
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Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Beschluss der Satzung über die Erhebung der Grundsteu-
ern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde 
Krauthausen
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 die vorliegende Satzung über die Erhebung der Grund-
steuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde 
Krauthausen.

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1304
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Neubesetzung im Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss:
Der Gemeinderat bestellt in seiner Sitzung am 27. November 
2024 folgendes Mitglied in den Haupt- und Finanzausschuss:
Wählergruppe Krauthausen
Simone Quendt

Abstimmungsergebnis:

Sitzung Nr.: GR - Krth/2024/006

Beschluss-Nr.: GR - Krth 2024/1357
Gesetzliche Anzahl der Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
und des Bürgermeisters/der GVS .......................................... 13
Ja-Stimmen  ............................................................................ 13
Nein-Stimmen  .......................................................................... 0
Stimmenthaltung  ...................................................................... 0
Persönlich beteiligt  .................................................................. 0

Impressum

Werratal-Nachrichten 3 Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal Verlag und Druck LINUS WITTICH 
Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 
0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21 Verantwortlich für amtlichen und nichtamt-
lichen Teil: die Gemeinschaftsvorsitzende Verlagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: 
In der Regel alle 2 Wochen kostenlos an die erreichbaren Haushaltungen im Gebiet der Ver-
waltungsgemeinschaft Hainich-Werratal. Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 
3,50 € (inkl. Porto und gesetzlicher MwSt.) beim Verlag bestellen.
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Revierleiter
Herr Dohrmann .....................................................0172 3480187
(telefonisch erreichbar während der Sprechzeiten der Stadt-
verwaltung)

Werratalbote
Alle Beiträge per E-Mail an:  werratalbote@tre昀urt.de

Die aktuelle Ausgabe gleich auf Ihrem Smartphone:

Kindertagesstätten der Stadt Tre昀urt:
Kindertagesstätte Tre昀urt
„Die kleinen Werraspatzen<  .............................................  51240
Kindertagesstätte Falken
„Kleine Musmännchen<  ................................................  569965
Kindertagesstätte Schnellmannshausen
„Heldrastein - Wichtel<  ..................................... 036926 209949
Evangelische Kindertagesstätte in Großburschla
„Haus unterm Regenbogen< ............................................  88116
Diakonia „Kinderarche Lindenbaum<
in Ifta  ..................................................................  036926 90561

Ortsteilbürgermeister:

Ortsteilbürgermeister Falken
Herr Junge  ..................................................................... 837593
Ortsteilbürgermeister Großburschla
Herr Sachs  .......................................................... 0163 7896707
Ortsteilbürgermeister Ifta
Herr Regenbogen  .............................................  0151 17248560
(Sprechzeit nach Vereinbarung)
Ortsteilbürgermeister Schnellmannshausen
Herr Liebetrau  ....................................................  036926 18404

Arztpraxen/ Zahnarztpraxen:

Tre昀urt
Gemeinschaftspraxis Annett Wenda/ Katharina Höppner
FÄ für Allgemeinmedizin  .................................................. 50616
Medizinisches Versorgungszentrum Eisenach
Allgemeinmedizinische Praxis Dr. med. E. Hey ............  826605
Zahnarztpraxis A. Montag  ..............................................  80464
Zahnarztpraxis B. Rieger/ K. Cron  .................................. 50156

Großburschla
Dr. med. Ursula Trebing  ................................................... 88287

Ifta
Dr. med. Silke Först ............................................. 036926 82513

Apotheken:

Bonifatius-Apotheke Wanfried  ...............................  05655 8066
Gesundheitsmarkt Tre昀urt  ................................... 036923 517-0

Notrufnummern
Feuerwehr/Rettungsdienst  ...............................................112
Polizei  ...................................................................................110

Bereitschaftsdienste
Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, ist Ihr behandelnder Arzt 
innerhalb seiner Sprechzeiten für Sie da. Brauchen Sie außer-
halb der üblichen Sprechzeiten dringend einen Arzt, dann hilft 
der ärztliche Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und 
Feiertagen:
Montag/Dienstag/Donnerstag  18.00 - 07.00 Uhr des 
Folgetages
Mittwoch/Freitag  13.00 - 07.00 Uhr des Folgetages
Samstag/Sonntag/  07.00 - 07.00 Uhr des Folgetages
Brückentage/Feiertage
(einschl. Heiligabend und Silvester)

Wichtiges auf einen Blick

Stadtverwaltung Tre昀urt

Rathausstraße 12, 99830 Tre昀urt

Telefon: 036923 515-0
Fax: 036923 515-38
Internet www.tre昀urt.de
E-Mail: post@tre昀urt.de
Sprechzeiten:

Montag 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Sprechzeit des Bürgermeisters nach Vereinbarung.

Alle Ämter sind telefonisch erreichbar:

Bürgermeister Herr Reinz 515-11
Sekretariat Frau Jäschke 515-11
Innere Verwaltung Herr Jauernik 515-35
Zentrale Dienste Frau Stein 515-14

/ 515-0
Ordnung u. Sicherheit Herr Händel 515-21
Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten
Umwelt-, Natur-, Brand-
und Katastrophenschutz

Herr Fiedler 515-24

Einwohnermeldewesen Frau König-Dunkel 515-20
Kita u. Jugend Frau Braunhold 515-48
Standesamt,
Friedhofsverwaltung,
Fundbüro

Frau Merz 515-22

Stadtbaummanagement Frau Ho昀mann 515-28
Stadtplanung und -sanierung,Herr Braunholz 515-27
Tiefbau,
Straßenausbaubeitrag

Frau C. Müller 515-16

Facility u. Bürgerhäuser Frau Fiedler 515-18
Liegenschaften
und Hochbau

Frau Schwanz 515-41

Kämmerei Frau Kleinsteuber 515-17
Stadtkasse Frau Gauditz 515-26
Steueramt Frau John 515-25
Anlagenbuchhaltung Frau A. Müller 515-31
Personalamt Frau Schnell 515-23
Tourismus, Kultur
und Veranstaltungen

Frau Senf 515-42

Ö昀nungszeiten im Bürgerhaus Tre昀urt:

Montag - Freitag 10.00 - 15.00 Uhr

Stadtbibliothek Frau Roth 515-42

Ö昀nungszeiten im Bürgerhaus Tre昀urt:
Mo/Mi/Do/ Fr 10.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 10.00 bis 18.00 Uhr

KOBB (Polizei)

Herr Hoßbach  .................................................................  515-29
Sprechzeiten im Bürgerhaus Tre昀urt,
Eingang von der Rathausstraße:

Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr

oder nach Absprache
Außerhalb der Sprechzeiten: PI Eisenach, 03691 2610
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Geänderte Bushaltestellen  
in Großburschla

Information von Wartburgmobil

Aufgrund der Baumaßnahmen werden ab dem 06.03.2025 
die Haltestellen am Marienweg/ Völkershäuser Straße und 
die Ersatzbushaltestelle am Sportplatz laut Fahrplan ange-
fahren.

Die Haltestelle Mitte/ Straße der Deutschen Einheit entfällt.

Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinde Ifta
Die Nachrichten der Kirchgemeinde Ifta 昀nden Sie wei-
terhin im Teil der VG Hainich-Werratal unter der Rubrik
Kirchliche Nachrichten/Evangelisches Pfarramt Creuz-
burg.

Evangelische Kirchgemeinden

TREFFURT

Sonntag, 16.03.
09.30 Uhr Gottesdienst
Samstag, 22.03.
18.00 Uhr Konzert mit Björn Casapietra

(Kartenvorverkauf in der Tourist-Info)

Termine

Frauennachmittag Donnerstag 20.03., 14.30 Uhr
Kirchenchor donnerstags, 20.00 Uhr
Posaunenchor donnerstags, 19.30 Uhr
Big Band mittwochs, 19.30 Uhr
Kinderkreis freitags, 17.30 Uhr
Vorkon昀rmanden 14-tägig dienstags 15.00 Uhr
Kon昀rmanden 14-tägig mittwochs 15.00 Uhr

SCHNELLMANNSHAUSEN

Sonntag, 23.03.

10.00 Uhr Familiengottesdienst

Termine

Kinderkreis: 14-tägig mittwochs 16.30 Uhr

Jugendkreis: 14-tägig mittwochs 18.00 Uhr

FALKEN

Sonntag, 16.03.

11.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 23.03.

09.30 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 30.03.

14.00 Uhr Kon昀rmandenvorstellung in Tre昀urt
Sonntag, 13.04.

11.00 Uhr Gottesdienst zum Palmsonntag

Termine

Vorkon昀rmanden 14-tägig dienstags, 15.00 Uhr in Tre昀urt
Kon昀rmanden 14-tägig mittwochs, 15.00 Uhr in Tre昀urt
Pilatesgruppe dienstags, 18.30 in der Turnhalle

Ärztlicher + zahnärztlicher Notdienst:  ...................... 116 117
(ohne Vorwahl und kostenfrei)
Bitte halten Sie für den Anruf folgende Informationen bereit:
Name, Adresse mit Postleitzahl und Etage, Telefonnummer
Wer hat Beschwerden?
Wie alt ist die Person?
Welche Beschwerden liegen vor?

Apothekennotdienst
vom Festnetz:  ...................................................0800 0022 833
vom Handy oder SMS mit PLZ:  .................................... 22833

Weitere wichtige Kontakte

Sperr-Notruf
für Sperrung von EC-Karten, Kreditkarten und
elektronischen Berechtigungen ..................................... 116 116
Elektrizitätswerk Wanfried
Notfallnummer rund um die Uhr  ......................... 05655 988616
Heizwerk Tre昀urt  ...............................................................80242
Trink- und Abwasserverband
Eisenach-Erbstromtal
Havarie-Telefon  ....................................................036928 9610
...............................................................................0170 7888027
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
(im Auftrag der TEAG)
Störungsdienst Strom 24 h ..................................0800 686 1166
Post昀liale Tre昀urt, Straße des Friedens 4
Tel. 036923/ 51881

Montag-Freitag 09.00 - 17.00 Uhr

Samstag 08.00 - 12.00 Uhr

Informationen

Stadtverwaltung Tre昀urt   Tre昀urt, den 06. März 2025

Einladung

zur ö昀entlichen Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der Stadt Tre昀urt

am: Montag, den 17. März 2025
um: 19.00 Uhr
im: Ratssaal, Bürgerhaus Tre昀urt,

Puschkinstraße 3

Tagesordnung:

ö昀entlicher Teil:
1. Erö昀nung der Sitzung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

des Haupt- und Finanzausschusses
3. Genehmigung der Niederschrift vom 10. Februar 2025

hier: ö昀entlicher Teil
4. Freiwillige Feuerwehren der Stadt Tre昀urt

hier: Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistun-
gen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr 
Tre昀urt

5. Freiwillige Feuerwehren der Stadt Tre昀urt
hier: Beratung zur Satzung über die Freiwillige Feuerwehr 
Tre昀urt und den Wasserwehrdienst

6. Mitteilungen des Bürgermeisters
7. Anfragen
nicht-ö昀entlicher Teil:
8. Projekt Energiewende
9. Projekt Energiewende
10. Genehmigung der Niederschrift vom 10. Februar 2025

hier: nicht-ö昀entlicher Teil
11. Pachtangelegenheit
12. Vorläu昀ge Tagesordnung Stadtrat
13. Mitteilung des Bürgermeisters
14. Anfragen

Michael Reinz
Bürgermeister
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Blutspende in Ifta
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Eisenach e.V.

Wir laden herzlich ein zum nächsten 
Blutspendetermin

am Mittwoch, dem 19.03.2025,
in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

im Bürgerhaus Ifta, Willershäuser Straße 22a.

Der „Frauenchor 
Großburschla 2006< und der 
„Männergesangverein 1868 

Großburschla<

laden wieder ein zu einem musikali-
schen Nachmittag bei Ka昀ee und Ku-
chen mit Gesang der beiden Chöre und 
Vorträgen einiger Klavierkinder.

Wir freuen uns, Euch am 30. März 
2025 ab 14:30 Uhr im Bürgerhaus 
„Heldrastein< in Großburschla begrü-
ßen zu können.

Frühlings-
konzert  
in Großburschla

GROSSBURSCHLA

Sonntag, 16.03.
09.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 23.03.
11.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 30.03.
14.00 Uhr Kon昀rmandenvorstellung in Tre昀urt
Sonntag, 13.04.
09.30 Uhr Gottesdienst zum Palmsonntag

Termine

Vorkon昀rmanden 14-tägig dienstags, 15.00 Uhr in Tre昀urt
Kon昀rmanden 14-tägig mittwochs, 15.00 Uhr in Tre昀urt
Pilatesgruppe montags, 18.30 Uhr im Kindergarten

Kontakt
Tre昀urt und Schnellmannshausen
Seelsorge und Gottesdienste:
Sabine Münchow, 036087 975625
Gemeindebüro Sigrid Köth
(freitags 9.00-12.00 Uhr), 036923 80359

Falken und Großburschla
Pfarrerin Silvia Frank, 036923 88285
Gemeindepädagogin Sigrid Schollmeier,
01522 9652021, sigrid.schollmeier@ekmd.de

Katholische Kirchengemeinde St. Marien

Freitag, 21.03.25

17.00 Uhr Gottesdienst

Veranstaltungen
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Jagdgenossenschaft Tre昀urt

Einladung

Entsprechend § 7 unserer Satzung lade ich alle Mitglieder 
(Grundeigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen in der Gemarkung Tre昀urt) zur Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Tre昀urt ein.
Die Veranstaltung 昀ndet statt:

am: 28.03.2025

um: 18:00 Uhr

im: Sportlerheim Tre昀urt
Tagesordnung:

1. Begrüßung und Erö昀nung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung

3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdge-
nossen

(Nachweis der Flächen lt. Bescheid der BG oder Grund-
steuer)

4. Bericht des Jagdvorstehers über das abgelaufene Jagd-
jahr

5. Bericht der Kassiererin

6. Wahl der zwei Rechnungsprüfer

7. Entlastung des Jagdvorstandes

8. Bericht der Jagdpächter

9. Verwendung Reinerlös Jagdpacht

10. Sonstiges

Tre昀urt, den 05.02.2025
Gerald Schelhase
Jagdvorsteher

Vereine und Verbände

Männerchor „Liedertafel“ Tre昀urt e.V.

Jahreshauptversammlung am 14.03.2025

EINLADUNG

Am Freitag, dem 14.03.2025 um 17.00 Uhr, 昀ndet in unse-
rem Vereinsraum im Bürgerhaus der Stadt Tre昀urt die Jah-
reshauptversammlung statt. Entsprechend der Satzung un-
seres Chores sind Jahreshauptversammlungen Höhepunkte 
des Vereinslebens. Wir bitten alle Vereinsmitglieder an der 
Versammlung teilzunehmen.

Tagesordnung:

1. Erö昀nungslied und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Wahl des Versammlungsleiters

3. Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptver-
sammlung durch den Schriftführer

4. Bericht des Vorstandes

5. Bericht des Kassenwartes

6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes

7. Ehrungen

8. Diskussion zu den Berichten

9. Aufgabenstellung für 2025

10. Schlusswort des Vorsitzenden

11. Abendessen

Mit Sängergruß
Eberhard Schwarz
1. Vorsitzender

Jagdgenossenschaft Falken

Einladung zur Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, dem 19.03.2025

um 18.00 Uhr im Sportlerheim in Falken.

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft (EigentümerInnen 
von bejagbaren land- und forstwirtschaftlichen Flächen in 
der Gemarkung Falken) sind hierzu recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Erö昀nung durch die Jagdvorsteherin
2. Bericht über das abgelaufene Jagdjahr

3. Bericht der Kassenführung

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Diskussion zu den Berichten

6. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes

7. Vorschläge und Anträge
zur Verwendung des Reinertrages der Jagdpacht

8. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages

9. Antrag auf Änderung des laufenden Jagdpachtvertrages

10. Bericht der Jagdpächtergemeinschaft

11. Austausch und Anregungen

Falken, den 25.02.2025
Anne Ho昀mann
Jagdvorsteherin
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Jagdgenossenschaft Ifta

Einladung zur Mitgliederversammlung am 
10.04.2025

Bürgerhaus Ifta, 19.00 Uhr

Tagesordnung:

• Erö昀nung
• Bericht Vorstand

• Bericht Kassenführung

• Bericht Kassenprüfer

• Entlastung Vorstand

• Allgemeines

Alle Jagdgenossen sind hierzu eingeladen.

Ifta, 06.03.2025
Der Vorstand

Arbeitsreicher Jahresbeginn für die FF Ifta
Die ersten 2 Monate im Jahr 2025 begannen für die Feuerwehr 
Ifta mit zahlreichen Einsätzen. Insgesamt waren allein im Januar 
15 Einsätze sowie im Februar 3 Einsätze zu bewältigen. Hier wa-
ren Hochwassereinsätze, Unwettereinsätze, Ölspuren, Absiche-
rung von Veranstaltungen, Unterstützung für den Rettungsdienst 
und Brände zu bewältigen. Diese hohe Einsatzzahl zehrte schon 
ganz schön an der Substanz der Einsatzkräfte, umso erfreulicher 
ist die Unterstützung der Ift`schen Bevölkerung zu verzeichnen, 
welche uns mit Verp昀egung, heißen und kalten Getränken sowie 
Spenden immer unterstützte. Dies kam zum Teil von betro昀enen 
Bürgern aber auch von völlig unbeteiligten Bürgern, welchen wir 
hier einfach mal Danke sagen wolle:

Die Feuerwehr Ifta dankt allen Unterstützern und schätzt 
diese Aufmerksamkeiten sehr.

Zu einem sehr tragischen Brand kam es am 13.01.2025 in Tref-
furt, wo die Fahrzeughalle des Gerätehauses mitsamt den darin 
be昀ndlichen Fahrzeugen ausbrannte. Hier waren wir mit unseren 
3 Fahrzeugen sowie den Feuerwehren aus Großburschla, Falken, 
Schnellmannshausen, Creuzburg, Mihla, Wanfried, Eschwege, 
Frankenroda, Ebenshausen und Scherbda eingesetzt. Zusätz-
lich kam noch Unterstützung von Feuerwehrführungskräften 

des WAK, Polizei, Rettungsdienst und dem Feuerwehrtechni-
schen Zentrum des Wartburgkreises in Immelborn hinzu. Als wir 
hier fast zeitgleich mit den Feuerwehren Großburschla, Falken 
und Schnellmannshausen eintrafen, war an eine Rettung der 
Fahrzeuge schon nicht mehr zu denken, hier brannte bereits 
die gesamte Fahrzeughalle in voller Ausdehnung. Nach einer 
kurzen Lageerkundung übernahm der stellv. Stadtbrandmeister 
Thomas Schröckel die Einsatzleitung und koordinierte die einge-
setzten Kräfte und Mittel. Hier kamen insgesamt 130 Kräfte mit 
30 Fahrzeugen zum Einsatz, unter anderem 2 Drehleitern und 
2 Wasserwerfer. Dank der guten Zusammenarbeit aller Kräfte 
konnte der Schaden auf die Fahrzeughalle begrenzt werden. 
Der Sozialtrakt und die Waschhalle blieben von den Flammen 
verschont. Die Feuerwehr Ifta verlegte unter anderem eine lange 
Wegestrecke von 1500m Länge. Nach dem Feuer ist bekanntlich 
vor dem Feuer und so begann nach diesem Großeinsatz das 
Aufräumen und Reinigen der eingesetzten Geräte und Kleidung. 
Den Kameraden in Tre昀urt wurden Schläuche, Schutzausrüstung 
und Strahlrohre übergeben, um ihre Einsatzbereitschaft wieder 
herzustellen. Hier unterstützten uns die Kameraden aus Falken 
und Schnellmannshausen beim Schlauchwaschen. Vielen Dank.
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Ebenfalls im Januar fand die Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr Ifta statt. Hier berichteten der Vereinsvorsitzender 
Michael Dick sowie der stellv. Wehrführer Sebastian Spieß über 
das Jahr 2024 in Verein sowie Feuerwehr. Mit 67 Einsätzen war es 
ein sehr intensives Jahr, vor allem der Scheunenbrand im dicht-
bebauten Zentrum in der Himmelfahrtsnacht bleibt in Erinnerung.

Der Verein führte eine Busfahrt ins Bratwurstmuseum durch und 
richtete das Osterfeuer sowie das Sommerfest aus. Kamerad 

Marcus Dick erhielt die Ehrennadel des Thüringer Feuerwehr-
verbandes. Kritik wurde am neuen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz laut, wonach seit 01.01.2025 nur noch Kameraden 
ab 18 an Einsätzen teilnehmen dürfen. Ein 17-jähriger Kamerad 
dürfte hier 2024 noch teilnehmen und 2025, wo er ja nachweis-
lich älter geworden ist, plötzlich nicht mehr? Hier fehlt jegliche 
Unterstützung vom Kreisfeuerwehrverband und Landesfeuer-
wehrverband.

Als Gäste konnten Bürgermeister Michael Reinz, Ortsteilbür-
germeister Michael Regenbogen, Kreisbrandmeister Christian 
Mende sowie die Feuerwehren Creuzburg, Falken, Rittmanns-
hausen, Tre昀urt, Schnellmannshausen begrüßt werden. Der Feu-
erwehrverein spendierte an diesem Abend belegte Brötchen und 
Getränke. Danke an alle Unterstützer.

Die Feuerwehr Ifta sowie der Feuerwehrverein Ifta sucht ständig 
Mitstreiter und Unterstützer, entweder als Einsatzkraft, Jugend-
feuerwehrmitglied oder als Vereinsmitglied um zu unterstützen. 
Darum kommt zu uns, sprecht uns an, wir sind für jegliche Unter-
stützung dankbar. Gerne kann man uns im Gerätehaus freitags 
ab 18:00 Uhr oder im Internet auf ifta-feuerwehr.de besuchen 
oder per Mail an: ٠恩fta@freenet.de anfragen.

Feuerwehr Ifta

Dies und Das

Ehrenamtsförderung 2025 im Wartburgkreis:

Antragsfrist endet am 31. März

Zur Förderung des Ehrenamtes im Wartburgkreis besteht auch 
in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, eine 昀nanzielle Unter-
stützung aus den Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung beim 
Landratsamt Wartburgkreis zu beantragen. Nach den Verga-
begrundsätzen der Thüringer Ehrenamtsstiftung sind die Mittel 
beispielsweise für Ehrungen von Ehrenamtlichen, Dankeschön-
Veranstaltungen, Ö昀entlichkeitsarbeit der Vereine sowie für Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen, die der ehrenamtlichen
Tätigkeit von Nutzen sind, zu verwenden. Ein Rechtsanspruch 
des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht.

Organisationen, welche die Gemeinnützigkeit mittels Freistel-
lungsbescheinigung des Finanzamtes nachweisen, können mit-
hilfe eines Antrages ihr Anliegen vorstellen. Alle weiteren Infor-
mationen sowie das Antragsformular sind auf der Internetseite 
des Wartburgkreises unter

https://www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/gesell-
schaft/ehrenamt
abrufbar.

Der Antrag muss bis spätestens 31. März mit aktueller Freistel-
lungsbescheinigung des Finanzamtes im Büro des Landrates 
vorliegen. Wird eine Zuwendung gewährt, sind die Mittel bis 31. 
Dezember des Jahres zu verbrauchen.
Seit 2025 wird die Antragsfrist vom 30. Juni auf den 31. März 
vorgezogen, um den Organisationen frühestmöglich das Geld 
bereitstellen zu können.
Das Antragsformular kann über die Ansprechpartnerin für die 
Ehrenamtsförderung, Marlen Fischer (Telefonnummer 03695 
615105, E-Mail: ehrenamt@wartburgkreis.de) angefordert wer-
den.
Sie steht bei Fragen gern zur Verfügung und gibt auch Hinweise 
zur Antragsstellung.



• GJB Krauthausen Jb Pferdsdorf-Spichra

• GJB Mittleres Nessetal Jb Beuernfeld-Bolleroda

• GJB Mittleres Nessetal Jb I

• GJB Neustädt

• GJB Sättelstädt-Sondra
haben nach Wirksamkeit dieser Allgemeinverfügung (siehe Nr. 6), 
jedes gesund erlegte Wildschwein unverzüglich mit einer Wild-
marke zu kennzeichnen und Blutproben für die Untersuchung 
auf ASP zu nehmen. Die Proben sind unverzüglich dem VLÜA 
WAK zu übergeben. Für die Entnahme und Übergabe der Probe 
wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. Diese richtet sich 
nach den Festlegungen des Thüringer Landesamtes für Ver-
braucherschutz (TLV).

Ein Inverkehrbringen des Wildbrets von gesund erlegten Wild-
schweinen sollte erst nach Vorlage des negativen virologischen 
Untersuchungsbefundes erfolgen.

4.
Die sofortige Vollziehung der getro昀enen Festlegungen unter 
Zi昀ern 1 bis 3 wird angeordnet sofern die sofortige Vollziehung 
nicht bereits gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO i. V. m. § 37 Satz 2 
Nr. 1 TierGesG kraft Gesetzes gilt.

5.
Der Widerruf bleibt vorbehalten.

6.
Diese Allgemeinverfügung wird zwei Wochen nach der Bekannt-
machung auf der Internetseite des Wartburgkreises wirksam.

7.
Die Allgemeinverfügung des Wartburgkreises , Az.: A 
46-508.103-ASP-AV vom 3. November 2021 tritt zu diesem 
Zeitpunkt außer Kraft.

8.
Die Verfügung ergeht kostenfrei.

Gründe:

I.
Seit September 2020 ist auch Deutschland von der ASP beim 
Wildschwein betro昀en. Betro昀en sind die Bundesländer: Bran-
denburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg.

Im Juli 2021 wurde die ASP erstmals auch in drei Hausschweine-
beständen in Brandenburg festgestellt. Seit November 2021 gab 
es weitere Ausbrüche in Schweinehaltungen in Mecklenburg-
Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.

Die Tierseuchenlage in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest 
beim Wildschwein ist auch weiterhin sehr dynamisch. Aktuell 
bestehen Sperrzonen I und II innerhalb Deutschlands sowohl 
nordöstlich als auch westlich von Thüringen. Auch in weiteren 
europäischen Staaten zeigt sich eine zunehmende Ausbreitungs-
tendenz der ASP beim Wildschwein.

Es besteht daher nach wie vor ein hohes Eintragsrisiko für die 
ASP in die Wildschweinpopulation in Thüringen.

Ein verstärktes ASP-Monitoring bei Wildschweinen dient der 
frühzeitigen Erkennung eines möglichen Eintrages der Tierseu-
che in den Wildschweinbestand. Eine solche, möglichst früh-
zeitige Erkennung würde, im Falle eines Eintrages der ASP, die 
Tilgung in Thüringen erheblich erleichtern.

Bekanntmachung des Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamtes 
Wartburgkreis

Ö昀entliche Bekanntmachung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 41 Abs. 3 und 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz

Vollzug der Veordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und 
Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der 
Tiergesundheit („Tiergesundheitrechtsakt<)

Anordnung des verstärkten Monitorings bei 
Wildschweinen zur Früherkennung der ASP

Das Landratsamt Wartburgkreis, Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt (VLÜA WAK), erlässt folgende

Allgemeinverfügung

1.
Im Wartburgkreis haben die Jagdausübungsberechtigten jedes 
verendet aufgefundene Wildschwein (Fall- und Unfallwild) so-
wie jedes krank erlegte Wildschwein unverzüglich unter kon-
kreter Angabe des Fund- bzw. Erlegungsortes (sofern möglich 
GPS-Daten) beim VLÜA WAK anzuzeigen.

2.
Die Jagdausübungsberechtigten haben nach ihren Möglich-
keiten bei der Kennzeichnung sowie bei der Bergung und Be-
seitigung der unter Nr. 1 genannten Tierkörper nach näherer 
Anweisung des VLÜA mitzuwirken oder die Durchführung dieser 
Maßnahmen zu dulden. Das Aneignungsrecht nach § 1 Absatz 
5 Bundesjagdgesetz bleibt unberührt.
Für ihre Mitwirkung wird den Jagdausübungsberechtigten eine 
Aufwandsentschädigung gewährt. Diese richtet sich nach den 
Festlegungen des Thüringer Landesamtes für Verbraucher-
schutz (TLV).
Die Höhe der Aufwandsentschädigung beträgt für Blutproben 
aus Einzeljagden 15,00 € und für Blutproben aus Gesellschafts-
jagden ab 20 Teilnehmern 8,00 €.

3.
Die Jagdausübungsberechtigten in folgenden Jagdbezirken:

• GJB Eisenach Nord Jb Hötzelsroda-Stockhausen

• GJB Eisenach Nord Jb Lerchenberg I

• GJB Eisenach Nord Jb Lerchenberg II

• GJB Eisenach West Jb Neuenhof-Hörschel

• GJB Eisenach West Jb Stedtfeld

• GJB Eisenach West Jb Wartha-Göringen

• GJB Gerstungen Jb I (Kohlbach)

• GJB Gerstungen Jb II (Böller)

• GJB Hastrungsfeld-Burla

• EJB Kindel/LEG

• EJB Kirchwald-Neustädt

• GJB Krauthausen Jb Krauthausen
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fundene Wildschweinkadaver, wie auch verunfallte Wildschwei-
ne, sowie krank erlegte Tiere (sogenannte Indikatortiere) relevant, 
von denen in jedem Fall Proben zu gewinnen sind.

Da der Fundort im Falle eines Virusnachweises Ausgangspunkt 
zur Festlegung der Sperrzonen gemäß Art. 70 i. V. m. Art. 60 Satz 
1 Buchst. b und Art. 64 der Verordnung (EU) 2016/429 sowie Art. 
63 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 und Art. 3 Satz 1 
Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 ist, ist 
die korrekte Erfassung des Einzeltieres inklusive der Beschrei-
bung/der Koordinaten der Fundstelle von zentraler Bedeutung, 
um angemessene Restriktionen gewährleisten zu können.

Gemäß der De昀nition des Artikels 4 Nr. 24 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/429 ist jeder Jagdausübungsberechtige Jäger auch 
„Unternehmer< im Sinne des Europäischen Tiergesundheits-
rechtes und als solcher gemäß Artikel 10 Abs. 5 der genannten 
Verordnung verp昀ichtet, mit den zuständigen Stellen im Rahmen 
der Seuchenprävention- und Bekämpfung zusammenzuarbeiten.

Das Aneignungsrecht der Jagdausübungsberechtigen bleibt von 
der Anordnung ausdrücklich unberührt.

Zur Früherkennung eines Ausbruches der ASP wird daher an-
geordnet, dass die Jagdausübungsberechtigten im gesamten 
Freistaat Thüringen jedes verendet aufgefundene oder krank 
erlegte Wildschwein der jeweils örtlich zuständigen Behörde un-
verzüglich unter Angabe des Fund- bzw. Erlegeortes (siehe Hin-
weis Nr. C) anzuzeigen haben. Diese Anordnung ergeht in allen 
Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates Thüringen.

Die Jagdausübungsberechtigten haben im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten bei der Bergung und Beseitigung des Tierkörpers mit-
zuwirken und die zuständige Behörde zu unterstützen.

Die Maßnahmen sind erforderlich und geeignet, um die Ausbrei-
tung des Virus frühzeitig zu erkennen und einzuschränken sowie 
insbesondere die Hausschweinebestände vor einem Eintrag des 
Erregers zu schützen. Sie stellen auch das mildeste Mittel dar, 
welches der zuständigen Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgabe zur 
Verfügung steht und die betro昀enen Personen nicht über Gebühr 
belastet. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist gewahrt.

Zu Nr. 3

Nach § 3 a S. 1 Nr. 2 und 3 Schweinepestverordnung wird zu-
sätzlich zum unter Nr. 1 angeordneten passiven Monitoring auch 
ein aktives Monitoring aus Blutproben angeordnet. Dieses aktive 
Monitoring erfasst erlegte Wildschweine.

Das aktive Monitoring ist ein wichtiger Pfeiler in der Früherken-
nung der Weiterverbreitung der Infektion und 昀ndet in Gebieten 
statt, die besonders gefährdet sind. Aus den Ergebnissen der 
Untersuchungen der gesund erlegten Wildschweine lässt sich 
ablesen, ob und ggf. inwieweit das ASP-Virus vorhanden ist.

Die Probennahme auch bei den gesund erlegten Wildschweinen 
dient der Sicherstellung einer maximalen Früherkennung der 
Einschleppung des ASP-Virus in den thüringischen Wildschwei-
nebestand. Dies ist, mit Blick auf die aktuelle Seuchen-situation 
und der Ausbreitungstendenz ASP notwendig, denn das Risiko 
des Eintrages der ASP wird als hoch angenommen. Die Inkuba-
tionszeit der ASP ist relativ kurz und beträgt in der Regel 2 bis 
7 Tage, so dass ein erkranktes Wildschwein rasch Symptome 
zeigt und verendet, dennoch kann es sich über einen gewissen 
Zeitraum hinweg ohne Zeichen einer Erkrankung weiterbewegen 
und das Virus verbreiten. Es sind daher in den besonders gefähr-
deten Gebieten in Thüringen nicht nur verendet aufgefundene 
Wildschweine sowie krank erlegte Wildschweine, sondern auch 
gesund erlegte Wildschweine zu untersuchen. Andere, gleich 
wirksame Maßnahmen, die eine frühzeitige Erkennung einer 
Einschleppung ermöglichen, sind nicht gegeben.

Die Einschleppung der ASP in die Wildschweinpopulation erfolgt 
auch durch die Aufnahme kontaminierter Lebens- oder Futter-
mittel durch Wildschweine. Um die Gefahr einer Verbreitung auf 
diesem Weg soweit möglich auszuschließen, wird empfohlen, 
das Wildbret von erlegten Wildschweinen erst nach Vorliegen ei-
nes negativen virologischen Untersuchungsbefundes in Verkehr 
zu bringen. Damit wäre nach Vorliegen eines positiven Befundes 
eine aufwändige Rückverfolgung nicht erforderlich.

Das aktive Monitoring wird in den im Tenor unter Nr. 3 genannten 
Jagdbezirken intensiviert, da diese aufgrund ihrer Nähe zu der 
Autobahn A 4 besonders gefährdet sind für die Einschleppung 

II.
Das Landratsamt Wartburgkreis, Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt, ist sachlich und örtlich für den Vollzug des 
europäischen und deutschen Tierseuchenrechtes und den Erlass 
dieser Allgemeinverfügung zuständig.

Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den Vorgaben des 
§ 1 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 Thüringer Ausführungsgesetz 
zum Tiergesundheitsgesetz (ThürTierGesG).

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Satz 1 und 
2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) i. V. m. 
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

Es besteht ein hohes Eintragsrisiko für die ASP in die Wild-
schweinpopulation in Thüringen.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine 
therapieresistente, für Schweine ansteckende und gefährliche 
Viruserkrankung, die neben direkten Tierverlusten sowohl im 
Wild- als auch im Hausschweinebereich, vor allem hohe wirt-
schaftliche Einbußen für alle Schweinehaltungen durch Handels-
restriktionen verursacht. Die erfolgreiche Bekämpfung hängt 
unmittelbar davon ab, dass ein Neueintrag der Infektion in ein 
Gebiet sehr schnell erkannt und eine Weiterverbreitung e昀ektiv 
eingedämmt wird. Die Maßnahmen zur Früherkennung müssen 
entsprechend intensiviert werden.

Zu Nr. 1 und 2

Die unter Nr. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen ergeben sich 
aus der Verp昀ichtung für die zuständige Behörde gemäß Art. 26 
auch in Verbindung mit Art. 27 der Verordnung (EU) 2016/429 
eine Überwachung zur Feststellung des Auftretens gelisteter 
Seuchen zu denen die ASP gehört, durchzuführen.

Bei der ASP handelt es sich um eine gelistete Seuche der Kate-
gorie A gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Art. 5 Abs. 1 lit. a) iii) der 
Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und dem Anhang 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882.

Gemäß Artikel 269 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EU) 
2016/429 kann der Mitgliedstaat zum Zwecke der Überwachung 
nationale Maßnahmen erlassen, die über die Vorgaben des Eu-
ropäischen Tiergesundheitsrechtes hinausgehen. Die nationalen 
Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der ASP-Prävention 
und -Bekämpfung, soweit sie nicht vom unmittelbar geltenden 
EU-Recht überlagert werden, 昀nden sich in der Schweinepest-
verordnung in der derzeit gültigen Fassung.

Nach § 3 a S. 1 Schweinepestverordnung kann die zuständige 
Behörde für ein von ihr bestimmtes Gebiet, soweit es zur Vor-
beugung vor der Einschleppung oder zur Erkennung der ASP 
erforderlich ist, anordnen, dass Jagdausübungsberechtigte […]

„2. jedes erlegte Wildschwein unverzüglich nach näherer An-
weisung der zuständigen Behörde zu kennzeichnen und für 
jedes erlegte Wildschwein einen von ihr vorgegebenen Be-
gleitschein auszustellen haben,

3. von jedem erlegten Wildschwein unverzüglich Proben nach 
näherer Anweisung der zuständigen Behörde zur virolo-
gischen und serologischen Untersuchung auf Schweine-
pest oder zur virologischen Untersuchung auf Afrikanische 
Schweinepest zu entnehmen, zu kennzeichnen und zusam-
men mit dem Tierkörper, dem Aufbruch und dem von der 
zuständigen Behörde vorgegebenen Begleitschein der von 
ihr bestimmten Stelle zuzuführen haben, […]

5. jedes verendet aufgefundene Wildschwein der zuständigen 
Behörde unverzüglich unter Angabe des Fundortes anzu-
zeigen, nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde 
zu kennzeichnen und

a. Proben zur virologischen und serologischen Untersu-
chung auf Schweinepest oder zur virologischen Unter-
suchung auf Afrikanische Schweinepest zu entnehmen 
und die Proben mit einem von der zuständigen Behörde 
vorgegebenen Begleitschein einer von ihr bestimmten 
Stelle zuzuleiten haben oder

b. zu einer von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle 
zu verbringen haben.<

Eine e昀ektive Früherkennung kann v. a. durch das Au٠恩nden, die 
Meldung und daraus resultierenden gezielten Untersuchung von 
Falltieren gewährleistet werden. Hier sind sowohl im Revier ge-
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Zu Nr. 7

Die Allgemeinverfügung des Landratsamt Wartburgkreis, Az.: 
A 46-508.103-ASP-AV vom 3. November 2021 wird aufgeho-
ben.

Zu Nr. 8

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 28 Nr. 1 ThürTierGesG. 
Diese Allgemeinverfügung ist nicht verwaltungskostenp昀ichtig, 
da es sich nicht um eine individuell zurechenbare ö昀entliche 
Leistung im Sinne des § 1 Abs. 7 ThürVwKostG handelt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines 
Monats Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich 
beim Landratsamt Wartburgkreis, Erzberger Allee 14, 36433 Bad 
Salzungen oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweise:

A. Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann auf der 
Internetseite des Wartburgkreises unter

https://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/aemter-&-ein-
richtungen/veterinaer-u.-lebensmittelueberwachungsamt/
aktuelle-informationen/oe昀entliche-bekanntmachungen-
aus-dem-bereich-veterinaer-und-lebensmittelueberwa-
chung

sowie zu den Besuchszeiten beim Landratsamt Wartburg-
kreis, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Erzber-
ger Allee 14 in 36433 Bad Salzungen oder Ernst-Thälmann-
Str. 74 in 99817 Eisenach eingesehen werden.

B. Vorgenannte Festlegungen gelten für alle in der örtlichen 
Zuständigkeit des VLÜA WAK jagdlich aktiven Personen.

C. Vollständig ausgefüllter Wildursprungsschein mit Jagdbezirk 
und Koordinaten des Erlege- bzw. Fundortes ist vorzulegen.

D. Gemäß § 37 TierGesG hat die Anfechtung bestimmter An-
ordnungen zum Zwecke der Tierseuchenbekämpfung keine 
aufschiebende Wirkung. Mit dieser Regelung bringt der Ge-
setzgeber seinen Willen zum Ausdruck, dass die Anfechtung 
bestimmter Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierseuchen-
bekämpfung zu keiner aufschiebenden Wirkung führen darf. 
Der Grund liegt in der Eilbedürftigkeit dieser Maßnahmen 
im Sinne einer e昀ektiven Tierseuchenbekämpfung. Für die 
Gewährleistung einer e昀ektiven Tierseuchenbekämpfung 
muss jedoch auch für einzelne Maßnahmen, die nicht in 
dem Katalog des § 37 TierGesG genannt sind, die aber im 
Zusammenhang mit diesen Tierseuchenbekämpfungsmaß-
nahmen stehen und unerlässlich sind, der sofortige Vollzug 
nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Vorschriften an-
geordnet werden.

E. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung und die in den 
Hinweisen genannten Vorschriften der Schweinepest-Ver-
ordnung stellen Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 32 
TierGesG bzw. nach § 14 Absatz 1 Nr. 3 TierNebG dar und 
können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 Euro 
geahndet werden.

Im Auftrag
Dr. Knyrim
Amtstierarzt
Amtsleiter

des Virus über nicht sachgerecht entsorgte Lebensmittelreste 
und andere indirekte Vektoren.

Zu Nr. 4

Für die Anordnungen unter den Nr. 1 bis 3 des Tenors dieser 
Allgemeinverfügung wird die sofortige Vollziehung nach § 80 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
angeordnet.

Die sofortige Vollziehung liegt im ö昀entlichen Interesse, da es 
sich bei der Afrikanischen Schweinepest um eine therapiere-
sistente, für Schweine ansteckende und gefährliche Tierseuche 
handelt, die mit hohen wirtschaftlichen Verlusten und Handels-
sanktionen einhergeht. Die dauerhafte Durchführung der Über-
wachung dient der Sicherung der Bestände und ermöglicht ein 
zeitnahes Eingreifen im Falle eines Ausbruches. Die Maßnahmen 
zum Schutz vor einer Verschleppung der Seuche müssen daher 
sofort greifen.

Ein Abwarten von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen ggf. 
über mehrere Instanzen ist in dieser bestehenden Gefahrensi-
tuation für die ö昀entliche Sicherheit nicht zumutbar. Insofern 
überwiegt das ö昀entliche Interesse an der sofortigen Vollziehung 
einem entgegenstehenden privaten Interesse an der aufschie-
benden Wirkung eines Widerspruchs.

Zu Nr. 5

Der Widerrufsvorbehalt beruht auf § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 Thür-
VwVfG i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG. Die Tierseuchensituation 
unterliegt einer andauernden Prüfung und Bewertung. Auf deren 
Grundlage wird über die Fortführung oder einer Aufhebung der 
Maßnahmen entschieden.

Zu Nr. 6

Die ö昀entliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf 
der Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) i. V. m. § 41 Abs. 3 und 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 2 Abs. 5 Thür-
TierGesG.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 
1 VwVfG setzt die Wirksamkeit eines Verwaltungsakts dessen 
Bekanntgabe voraus. Ein Verwaltungsakt darf nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 3 Satz 1 VwVfG ö昀entlich 
bekannt gemacht werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift 
zugelassen wird.

Eine solche Regelung tri昀t § 2 Abs. 5 Satz 1 ThürTierGesG. 
Danach dürfen tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen öf-
fentlich bekannt gemacht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit 
und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer 
Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 4 Satz 
3 VwVfG gilt die Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben und wird 
damit wirksam.

Die Allgemeinverfügung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. 
V. m. § 27 a Abs. 1 VwVfG wird auf der Internetseite des Wart-
burgkreises verö昀entlicht.
Zugleich wird die Allgemeinverfügung im Kreisjournal des Wart-
burgkreises zur Kenntnis und ortsüblich in den Gemeinden be-
kannt gegeben.

Die vollständige Allgemeinverfügung kann in den Dienststellen 
des Landratsamtes Wartburgkreis, Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt, Erzberger Allee 14 in 36433 Bad Salzungen 
oder Ernst-Thälmann-Str. 74 in 99817 Eisenach zu den üblichen 
Besuchszeiten eingesehen werden (vgl. Schleswig-Holsteini-
sches Verwaltungsgericht, Beschluss vom 28. März 2017 - 1 B 
28/17 -, Rn. 10, juris).

Von einer Anhörung wurde gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsverfahrensgesetz abgesehen. Im Rahmen der Ermessens-
entscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der vorliegenden 
Sachlage die Anhörung der Betro昀enen nicht zu einer anderen 
Beurteilung der Dinge geführt hätte.
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VEGA
CARE GmbH

Pflegedienst

BETREUTES WOHNEN UND
VERHINDERUNGS PFLEGE

    gepflegt 
    leben.

...

ZU HAUSE GEPFLEGT LEBEN.

Das eigene Zuhause ist der Ort, an dem wir uns alle  am 
geborgensten fühlen. Diese vertraute Umgebung ist der 
ideale Rahmen für Ihr Wohlbeûnden und unterstützt Sie 
dabei, gesund zu bleiben. 

Mit unserem vielfältigen Angebot stehen wir Ihnen in allen 
Bereichen der häuslichen Püege zur Seite – von der Alltags-
hilfe bis zur vollumfänglichen püegerischen Betreuung.

Unser Herz schlägt für eine professionelle und liebevolle 
Püege: Wir verbinden hochwertige Grund- und Behand-
lungspüege mit fürsorglicher Betreuung und zuverlässiger 
Hilfe im Haushalt. Dabei legen wir besonderen Wert 
darauf, Sie und Ihre Angehörigen ausführlich, 
kompetent und verständlich zu beraten.

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:

• Grund- und Behandlungspüege 
• Betreutes Wohnen 
• Verhinderungs- und Urlaubspüege 

(Entlastung  für püegende Angehörige)
• Betreuungsleistungen und Hauswirtschaft
• Kooperationen mit externen Partnern für Essen  

auf Rädern, Hausnotruf, Fußpüege, Wäsche-
service, Hausmeisterdienste u.v.m.

GEMEINSAM PLANEN WIR IHRE BETREUUNG.

In einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen und 
Ihren Angehörigen erarbeiten wir ein maßgeschnei-
dertes Püegekonzept, das genau zu Ihnen passt.

BETREUTES WOHNEN UND
VERHINDERUNGS PFLEGE

www.vegacare-püege.de
info@vegacare-püege.de

Vega Care GmbH - Pflegedienst:
Ernst-Thälmann-Straße 94
99817 Eisenach

Telefon: 03691 / 7593 673 

Betreutes Wohnen: 
Haus Heiligenstein, Aue 1, 
99842 Ruhla (OT Thal)














